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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
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UNHCR Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 

UNFPA Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

• Während die meisten Flüchtlinge im Jahr 2015 Männer waren, handelte es sich ab 
Januar 2016 bei den Neuankömmlingen zu fast 60 Prozent um Kinder und Frauen. 
Flüchtlinge sind auf ihrer Reise häufig Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. 
Insbesondere weibliche Flüchtlinge sind mit mehreren Formen von 
geschlechtsspezifischer Gewalt konfrontiert und daher besonders vulnerabel. 

• Mit der Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU)1 werden in der Europäischen Union (EU) 
höhere und harmonisierte Standards für Personen eingeführt, die internationalen 
Schutz suchen. Ferner werden die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die besonderen 
Bedürfnisse schutzbedürftiger Personen – darunter (unbegleitete) Minderjährige, 
Schwangere, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Opfer des 
Menschenhandels und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere 
Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. 
Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung – zu berücksichtigen (Artikel 21 und 
22). Aufgrund der gestiegenen Zahl Asylsuchender, die 2015 in der EU 
internationalen Schutz beantragten, war es für die Mitgliedstaaten jedoch schwer, 
diese Schutzbestimmungen umzusetzen.  

• Isoliert gelegene und überfüllte Aufnahmeeinrichtungen, mangelnde Autonomie und 
auf unbestimmte Zeit erzwungene Passivität führen unter den Bewohnern von 
Notunterkünften vielfach zu Frustration und Langeweile. Dies bietet einen 
Nährboden für Spannungen, der Gewalt begünstigt. Getrennte Räume mit 
abschließbaren Türen, sowie getrennte, leicht zugängliche und gut beleuchtete, 
abschließbare sanitäre Anlagen sind wesentliche Voraussetzungen, zur Vermittlung 
eines Sicherheitsgefühls in Massenunterkünften. Zusätzlich sollten psychologische 
und gesundheitliche Betreuung, sowie individuelle Rechts- und Sozialberatung durch 
einfühlsames und geschultes Personal verbessert werden.  

• Das Personal in den Aufnahmeeinrichtungen sollte mit weiblichen und männlichen 
Mitarbeitern besetzt sein. Dies bezieht sich insbesondere auf das 
Sicherheitspersonal. Wissen und Problembewusstsein – einschließlich der 
Gendersensibilität – sollten in spezifischen Schulungen für alle Mitarbeiter gefördert 
werden. Außerdem sollte ein allgemein anwendbares und transparentes Verfahren 
für den Umgang mit Übergriffen innerhalb der Unterkunft eingeführt werden. 
Sogenannte Schutzräume sollten in jeder Unterbringung obligatorisch sein, um 
Opfer oder Täter während eines solchen Verfahrens getrennt voneinander 
unterzubringen. 

• Akteure in München und Brüssel haben empfohlen, ein Europäisches 
Rückverfolgungssystem in Verbindung mit einer Rechtsberatung für auf der Flucht 
getrennte Familien einzuführen. 

• Zudem fordern Akteure einen Bottom-Up-Ansatz, zur Erhöhung des Vertrauens in 
die EU-weite Umsetzung von Schutzmaßnahmen. Eine stärkere Koordinierung und 
ein intensiverer Dialog zwischen den Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) von maßgeblicher Bedeutung. 

                                                 
1 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 96–116. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0033
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Dazu gehören auch Maßnahmen, wie die Überwachung der Umsetzung, die 
Förderung der Zusammenarbeit und der Ausbau von Best Practice-Beispielen. 
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1. DIE AUFNAHME VON FRAUEN UND MÄDCHEN: 
HINTERGRUNDINFORMATIONEN2 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Im Vergleich zu früheren Jahren hat die Zahl der Personen, die internationalen 
Schutz in den EU-Mitgliedstaaten und den assoziierten Schengen-Ländern beantragt 
haben, im Jahr 2015 exponentiell zugenommen und ist auf über 1,3 Millionen 
Asylanträge gestiegen. Trotz des rauen Seegangs in den Wintermonaten sank die 
Zahl der Flüchtlinge in 2016 weniger als erwartet. 

• Ziel der EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU)3 ist es, EU-weit für einheitliche 
Bedingungen für den Zugang von Asylbewerbern4 zu Unterkunft, Verpflegung, 
medizinischer Versorgung und psychologischer Betreuung zu sorgen. Die Umsetzung 
und Durchführung dieser Richtlinie und anderer einschlägiger Richtlinien muss 
sichergestellt sein, um angemessene Mindeststandards zu gewährleisten und 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen. 

• In der Istanbul-Konvention5 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen anzugehen, Opfer zu schützen und Täter 
strafrechtlich zu verfolgen. Dazu ist ein breites Spektrum an Instrumenten, von 
Bewusstseinsbildung über rechtliche Maßnahmen und Schutzmaßnahmen bis hin zur 
Bereitstellung von Unterstützungsleistungen, vorgesehen. Das Übereinkommen 
wurde von 42 Staaten unterzeichnet. Belgien hat es im März 2016 ratifiziert; in 
Deutschland ist die Ratifizierung während der laufenden Legislaturperiode geplant.6 

1.1. Einleitung 

Im Jahr 2015 erreichten die Europäische Union (EU) ca. eine Million Flüchtlinge7, 
Asylbewerber8 und Migranten9, vordergründig aus Syrien, Afghanistan und dem Irak10. 

                                                 
2 Die Autorinnen bedanken sich bei Saba Alshamari, Lina Bali, Yılmaz Bekyol, Francis Henry, Veronika Hölker, 
Christine Scharf, Katherine Wassmer und Lilyana Vlaeva für ihre Unterstützung und ihren Beitrag zu dieser Studie. 
3 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 96–116. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033. 
4 Zur Vereinfachung wurde auf eine Doppelbezeichnung verzichtet. Grundsätzlich bezieht sich bei allen 
personenbezogenen Bezeichnungen die gewählte Form gleichermaßen auf Angehörige beider Geschlechter. 
5 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt. Istanbul, 2011. Abrufbar unter: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home. 
6 Europarat, Vertragsbüro, Unterschriften und Ratifikationsstand zu Vertrag 210, 2016. Abrufbar unter: 
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=zyyNYbwi und 
Möhring, Hupach, Birkwald, weitere Abgeordnete und Fraktion DIE LINKE: Situation von geflüchteten Frauen in 
Deutschland. Drucksache 18/6693, 2015. S. 2. Abrufbar unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf und Königreich Belgien, Auswärtige Angelegenheiten, 
Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit: La Belgique ratifie une convention contre la violence basée sur le 
genre. 2016. Abrufbar unter: 
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_bas
ed_violence. 
7 Asylbewerber: Personen, die in einem fremden Staat um Schutz und Aufnahme vor Verfolgung oder sonstigem 
ernsthaften Schaden erbitten. Siehe IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series, Nr. 25, 2011 
[Üb. aus dem englischen Original]. Abrufbar unter: http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/01/iom.pdf). 
8 Flüchtling: Eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des 
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen 
kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Ebd. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0033
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=zyyNYbwi
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/01/iom.pdf
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Während es sich 2015 bei den meisten Einwanderern um Männer handelte, hat sich diese 
Tendenz vor kurzem geändert. Unter den seit Januar 2016 neu angekommenen Personen 
sind fast 60 Prozent Kinder und Frauen. Frauenrechte spielen in jeder Phase der Flucht eine 
Rolle: bei Fluchtursachen, Flüchtlingsrouten, Zulassungs- und Unterkunftsbedingungen, 
beim Asylverfahren und schließlich bei Integrationsmöglichkeiten.  

Menschen flüchten vor Konflikten, regionaler Instabilität und Menschenrechtsverletzungen, 
zu denen auch geschlechtsbezogene und strukturelle Gewalt gegen Frauen und Kinder als 
Kriegswaffe gehören. Geschlechterdiskriminierung und kulturell akzeptierte Formen der 
Gewalt gegen Frauen sind Fluchtgründe, gegen die die Heimatländer oft keinen 
ausreichenden Schutz gewährleisten.11 

Schutzsuchende, die sich in Libyen und der Türkei befinden, haben die EU-Mitgliedstaaten 
bisher über Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich auf 
dem Weg nach Deutschland und Schweden erreicht. Obwohl aus verschiedenen Gründen 
oft genauere Daten fehlen, lassen sich folgende drei Tendenzen unterscheiden: 

Erstens sank die Zahl der Flüchtlinge trotz des rauen Seegangs in den Wintermonaten 
2015–2016 nicht so stark wie erwartet. Im Jahr 2015 gelangten 1.015.178 Flüchtlinge auf 
dem Seeweg von der Türkei aus in die EU. Allein im Januar 2016 kamen in Griechenland 
138.208 Personen an. Diese Zahl ging nach den Verhandlungen der EU mit der Türkei im 
März 2016 zurück. 

Zweitens waren unter den Neuankömmlingen 38 Prozent Kinder und 20 Prozent Frauen12, 
da Flüchtlinge befürchten, dass Mitgliedstaaten ihre Grenzen schließen und Vorschriften für 
den Familiennachzug weiter verschärft werden. Außerdem hoffen sie auf einen besseren 
Zugang zu Leistungen und Asylverfahren. Bei einem Drittel der auf der Reise 
verschwundenen oder gestorbenen Personen handelte es sich um Frauen und Kinder. 

Drittens sind Flüchtlinge generell, und insbesondere weibliche Flüchtlinge, auf der Reise 
häufig mehreren Formen der Gewalt ausgesetzt, nämlich Erpressung, Ausbeutung, sowie 
sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt. Auch hierzu fehlen genauere Daten, weil es 
Opfern von Gewalt oft schwerfällt, ihre Erfahrungen zu melden. Amnesty International13 hat 
über die Ausbeutung syrischer Frauen in Libyen berichtet; der Hohe Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen (UNHCR), der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) 
und die Women’s Refugee Commission haben zudem Berichte über Schutzdefizite in Bezug 
auf Frauen und Kinder während ihrer Reise und bei der Ankunft in Griechenland 
veröffentlicht. Diesen Berichten zufolge handelt es sich bei den Akteuren um 

                                                                                                                                                            
9 Migrant: Eine Person, die ihren üblichen Wohnort über eine internationale Grenze hinweg oder innerhalb eines 
Staates verlässt oder verlassen hat, und zwar unabhängig davon, (1) welche Rechtsstellung die Person hat, (2) ob 
die Bewegung freiwillig oder unfreiwillig erfolgt, (3) aus welchen Gründen die Bewegung erfolgt oder (4) für 
welchen Zeitraum der Aufenthalt gilt. Ebd. 
10 Für weitere Informationen siehe die Daten des UNHCR zu Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeerraum. 
Abrufbar unter: http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php. Die Zahlen werden vom UNHCR regelmäßig 
aktualisiert. 
11 Shreeves, R.: Gender aspects of migration and asylum in the EU: An Overview. Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments, 2016. 
12 Für weitere Informationen siehe die Daten des UNHCR zu Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeerraum. 
Abrufbar unter: http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php. Die Zahlen werden vom UNHCR regelmäßig 
aktualisiert. 
13 Amnesty International: „Libya is full of cruelty“: Stories of Abduction, Sexual Violence and Abuse from Migrants 
and Refugees. 2015. Abrufbar unter: https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/. 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/
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Menschenhändler, Schlepper und kriminelle Banden, aber auch um Sicherheitspersonal in 
Flüchtlingslagern. Frauen laufen Gefahr, zu Opfern von Menschenhandel und Prostitution zu 
werden. Ferner wurde von Fällen der Zwangsverheiratung berichtet, um von einer späteren 
Familienzusammenführung zu profitieren.14 Fehlende Möglichkeiten einer sicheren und 
legalen Einreise von Flüchtlingen in die EU und das Fehlen einer wirksamen Umsiedlung 
innerhalb Europas wirken sich besonders stark auf Frauen aus und machen sie anfällig für 
Ausbeutung und Gewalt.  

Da Frauen häufiger Diskriminierung ausgesetzt sind als Männer und es für sie schwieriger 
ist ihre Menschenrechte auszuüben, benötigen sie besondere Aufmerksamkeit und 
besonderen Schutz.15 Ein solcher Schutz wird ihnen nach dem Völkerrecht und dem EU-
Recht grundsätzlich zugesichert. Während geschlechtsbezogene Gründe in der Genfer 
Flüchtlingskonvention16 nicht ausdrücklich vorgesehen sind, stellen nach derzeitiger 
Rechtsauslegung geschlechtsbezogene Gewalt, häusliche Gewalt und weibliche 
Genitalverstümmelung durchaus Asylgründe dar. 

Dieser Ansatz wurde in der Istanbul-Konvention17 bestätigt, in dem der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung insbesondere für Opfer geschlechtsbezogener Gewalt festgelegt ist. Der 
Europarat hat ferner eine Entschließung und Empfehlungen im Hinblick auf 
geschlechtsbezogene Asylverfahren veröffentlicht.18 Deutschland plant, die Konvention 
noch in der laufenden Legislaturperiode zu ratifizieren.19 Belgien hat das Übereinkommen 
im März 2016 ratifiziert.20 

1.2. Rechtsrahmen 

Auf EU-Ebene ist die Richtlinie 2013/33/EU21 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, Teil der Neugestaltung des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS), das Mitte 2013 angenommen wurde und zwei Verordnungen sowie 
fünf Richtlinien umfasst:  
   

                                                 
14 UNHCR, UNFPA und Women’s Refugee Commission: Protection Risks for Women and Girls in the European 
Refugee and Migrant Crisis: Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia, Initial Assessment Report. 
2015. Abrufbar unter: http://reliefweb.int/report/greece/initial-assessment-report-protection-risks-women-and-
girls-european-refugee-and. 
15 Ebd. 
16 UNHCR: Abkommen und Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 1951. Abrufbar unter: 
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html. 
17 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt. Istanbul, 2011 (siehe http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home).  
18 Entschließung 1763 des Europarats: The Right to Conscientious objection in lawful medical care (Das Recht auf 
Gewissensverweigerung in der rechtmäßigen medizinischen Versorgung) sowie Empfehlung 1940: Gender-related 
claims for asylum (Geschlechtsbezogene Asylanträge), 2010. Abrufbar unter: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950. 
19 Möhring, Hupach, Birkwald, weitere Abgeordnete und Fraktion DIE LINKE: Situation von geflüchteten Frauen in 
Deutschland. Drucksache 18/6693, 2015. S. 2. Abrufbar unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf.  
20 Königreich Belgien, Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit: La Belgique 
ratifie une convention contre la violence basée sur le genre. 2016. Abrufbar unter: 
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_bas
ed_violence. 
21 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 96–116. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033. 

http://reliefweb.int/report/greece/initial-assessment-report-protection-risks-women-and-girls-european-refugee-and
http://reliefweb.int/report/greece/initial-assessment-report-protection-risks-women-and-girls-european-refugee-and
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0033
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• Dublin-III-Verordnung: Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig ist.22 

• EURODAC-Verordnung: Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für 
den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit 
Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von 
IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.23 

• Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger.24 

• Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären 
Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes.25 

• Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur Erweiterung 
ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die internationalen Schutz genießen.26 

• Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung 
des internationalen Schutzes.27 

• Richtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, 
die internationalen Schutz beantragen.28 
 

In der ursprünglichen Aufnahmerichtlinie (2003/9/EG)29 waren nur wenige Standards 

                                                 
22ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31–59. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32013R0604. 
23 ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1–30. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R0603. 
24 ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98–107. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0115. 
25 ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9–26. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A32011L0095. 
26 ABl. L 132 vom 19.5.2011, S. 1–4. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A32011L0051. 
27 ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60–95. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/de/ALL/?uri=celex%3A32013L0032. 
28 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 96–116. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033. 
29 Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18–25. Abrufbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/search.html?lang=de&DB_COLL_OJ=oj-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=celex:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=celex:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=de&DB_COLL_OJ=oj-l&qid=1468401073020&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&whOJ=NO_OJ%3D031%2CYEAR_OJ%3D2003&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=de&DB_COLL_OJ=oj-l&qid=1468401073020&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&whOJ=NO_OJ%3D031%2CYEAR_OJ%3D2003&locale=de
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hinsichtlich der Aufnahme von Asylbewerbern vorgesehen. In ihrem Bericht über die 
Anwendung der Richtlinie 2003/9/EG30 hatte die Kommission festgestellt, dass den 
Mitgliedstaaten in der Richtlinie ein erheblicher Handlungsspielraum eingeräumt wurde, und 
zwar insbesondere hinsichtlich der Bereitstellung von Ressourcen für Asylbewerber im 
Vergleich zu denen für die eigenen Bürgerinnen und Bürger sowie hinsichtlich des Zugangs 
zum Arbeitsmarkt. Auch die Verfahren der Inhaftnahme unterschieden sich deutlich 
zwischen den Mitgliedstaaten, was dazu führte, dass Personen, die internationalen Schutz 
suchten, ohne Rechtsbeistand oder Auskunft über ihre konkrete Rechtssituation ausgereist 
sind. Diese Problematik war im Falle schutzbedürftiger Personen besonders ausgeprägt. Mit 
Verweis auf die „Haftrichtlinien“31 gemäß Artikel 5 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention32 haben der UNHCR und der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte auf die Bestimmung hingewiesen, dass Personen, die internationalen 
Schutz benötigen, nicht als Straftäter betrachtet werden dürfen.33 Die Situation wurde 
dadurch verschärft, dass die Bedingungen im Abschiebegewahrsam in einigen 
Mitgliedstaaten häufig als unmenschlich und erniedrigend betrachtet wurden. Zudem waren 
in den meisten Mitgliedstaaten keine Clearing- oder Betreuungseinrichtungen für vulnerable 
Personen, wie zum Beispiel Folteropfer oder traumatisierte Menschen, vorhanden.  
 
Ziel der reformierten Richtlinie 2013/33/EU ist es, Personen, die internationalen Schutz 
beantragen, höhere und harmonisierte Standards in der gesamten EU zu gewähren, die 
unabhängig davon gelten, in welchem Mitgliedstaat der Antrag gestellt wird. Mit der 
Richtlinie soll sichergestellt werden, dass Antragsteller Zugang zu Unterkunft, Verpflegung, 
medizinischer Versorgung und psychologischer Betreuung erhalten. In der 
Richtlinie 2013/33/EU werden zudem neue Vorschriften für die Inhaftnahme und bessere 
Standards für vulnerable Personen, einschließlich (unbegleiteter) Minderjähriger, festgelegt. 
Allerdings war die Annahme der Richtlinie 2013/33/EU im Europäischen Parlament hoch 
umstritten, da nach Auffassung vieler die Mängel der vorherigen Richtlinie nur teilweise 
behoben wurden.34 So ist etwa die Regelung zu materiellen Leistungen für Asylbewerber in 
Artikel 17 Absatz 2 sehr allgemein gefasst. Dort heißt es: „Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen einem 
angemessenen Lebensstandard entsprechen, der den Lebensunterhalt sowie den Schutz der 
physischen und psychischen Gesundheit von Antragstellern gewährleistet.“ Außerdem 
tragen „Mitgliedstaaten [...] dafür Sorge, dass dieser Lebensstandard gewährleistet ist, 
wenn es sich um schutzbedürftige Personen im Sinne von Artikel 21 und um in Haft 

                                                                                                                                                            
l&qid=1468401073020&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&whOJ=NO_OJ%3D031%2CYEAR_OJ%3D2003&
locale=de. 
30 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Anwendung der Richtlinie 
2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten. KOM(2007)0745 endg. Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0745. 
31 UNHCR: Detention Guidelines: Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of 
Asylum-Seekers and Alternatives to Detention (UNHCR-Richtlinien über anwendbare Kriterien und Standards 
betreffend die Haft von Asylsuchenden und Alternativen zur Haft). 2012. Abrufbar unter: 
http://www.unhcr.org/publications/legal/505b10ee9/unhcr-detention-guidelines.html. 
32 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Europarat: Übereinkommen zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten. 2010. Abrufbar unter: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf. 
33 Siehe ECRE, Forumréfugiés, Cosí, Hungarian Helsinki Committee, Irish Refugee Council: Not There Yet: An NGO 
Perspective on Challenges to a Fair and Effective Common European Asylum System. AIDA-Jahresbericht 
2012/2013, 2013. S. 78. Abrufbar unter: http://www.asylumineurope.org/annual-report-20122013 und Bendel, 
P.: Nach Lampedusa: das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem auf dem Prüfstand. Wiso-Diskurs, Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2013. Abrufbar unter: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10415.pdf. 
34 ECRE, Forumréfugiés, Cosí, Hungarian Helsinki Committee, Irish Refugee Council: Not There Yet: An NGO 
Perspective on Challenges to a Fair and Effective Common European Asylum System. AIDA-Jahresbericht 
2012/2013, 2013. S. 29 f. Abrufbar unter: http://www.asylumineurope.org/annual-report-20122013. 

http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=de&DB_COLL_OJ=oj-l&qid=1468401073020&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&whOJ=NO_OJ%3D031%2CYEAR_OJ%3D2003&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=de&DB_COLL_OJ=oj-l&qid=1468401073020&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&whOJ=NO_OJ%3D031%2CYEAR_OJ%3D2003&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52007DC0745
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52007DC0745
http://www.unhcr.org/publications/legal/505b10ee9/unhcr-detention-guidelines.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://www.asylumineurope.org/annual-report-20122013
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10415.pdf
http://www.asylumineurope.org/annual-report-20122013
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befindliche Personen handelt.“ Dennoch haben die Mitgliedstaaten nach Artikel 17 Absatz 5 
einen Handlungsspielraum und können für Asylbewerber ungünstigere Bedingungen als für 
ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger festlegen: „Wenn die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Aufnahme materielle Leistungen in Form von Geldleistungen oder Gutscheinen gewähren, 
bemisst sich deren Umfang auf Grundlage des Leistungsniveaus, dass der betreffende 
Mitgliedstaat nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder nach den 
Gepflogenheiten anwendet, um eigenen Staatsangehörigen einen angemessenen 
Lebensstandard zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten können Antragstellern in dieser 
Hinsicht eine weniger günstige Behandlung im Vergleich mit eigenen Staatsangehörigen 
zuteilwerden lassen, insbesondere wenn materielle Unterstützung teilweise in Form von 
Sachleistungen gewährt wird oder wenn das auf eigene Staatsangehörige anzuwendende 
Leistungsniveau darauf abzielt, einen Lebensstandard zu gewährleisten, der über dem nach 
dieser Richtlinie für Antragsteller vorgeschriebenen Lebensstandard liegt.“ Zu den politisch 
umstrittensten Bestimmungen der Richtlinie gehören die Möglichkeit der Inhaftnahme – 
einschließlich der Inhaftnahme von Minderjährigen – sowie die in den Artikeln 8 und 10 
dargelegten Haftbedingungen. Im Gegensatz zu vorherigen Rechtsvorschriften wird die Haft 
nun ausdrücklich geregelt, sodass eine unklare oder regelmäßige Inhaftnahme verhindert 
wird. In Artikel 8 Absatz 2 werden sechs mögliche Haftgründe genannt. Artikel 11 trägt 
besonderen Verpflichtungen im Hinblick auf schutzbedürftige Personen und Antragsteller 
mit besonderen Aufnahmebedürfnissen Rechnung. Dies bezieht sich auch auf in Haft 
genommene weibliche Antragsteller, die getrennt von männlichen Antragstellern 
untergebracht werden sollen, „es sei denn, letztere sind Familienangehörige und alle 
Betroffenen haben ihre Zustimmung erteilt“ (Artikel 11 Absatz 2). 
 
Nach Artikel 21 und 22 der Richtlinie 2013/33/EU sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 
„in dem einzelstaatlichen Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie die spezielle Situation von 
schutzbedürftigen Personen wie Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen, 
Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit minderjährigen 
Kindern, Opfern des Menschenhandels, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 
Personen mit psychischen Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie 
z. B. Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitalien“ zu berücksichtigen. In Artikel 21 wird 
jedoch offengelassen, wie eine solche Situation genau festgestellt werden soll: „Um 
Artikel 21 wirksam umzusetzen, beurteilen die Mitgliedstaaten, ob der Antragsteller ein 
Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme ist. Die Mitgliedstaaten 
ermitteln ferner, welcher Art diese Bedürfnisse sind.“ Sichergestellt wird hingegen, dass 
diese Beurteilung „innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang eines Antrags auf 
internationalen Schutz in die Wege geleitet [wird] und [...] in die bestehenden 
einzelstaatlichen Verfahren einbezogen werden [kann]. Die Mitgliedstaaten sorgen nach 
Maßgabe dieser Richtlinie dafür, dass derartigen besonderen Bedürfnissen bei der 
Aufnahme auch dann Rechnung getragen wird, wenn sie erst in einer späteren Phase des 
Asylverfahrens zutage treten.“  
 
Insofern behalten die Mitgliedstaaten bei der Beurteilung einen Interpretationsspielraum, 
dass diese Beurteilung nicht in Form eines Verwaltungsverfahrens erfolgen muss und in die 
bestehenden einzelstaatlichen Verfahrensweisen integriert werden kann. Bei den im 
Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen müssen jedoch sowohl in den 
Unterkünften als auch in den Aufnahmeeinrichtungen geschlechts- und altersspezifische 
Aspekte berücksichtigt werden.  
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Auf Ebene des Europarats trat die Istanbul-Konvention35 im August 2014 in Kraft. In dem 
Übereinkommen wird insbesondere auf Gewalt gegen Frauen Bezug genommen. Wie oben 
erwähnt, werden die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, geschlechtsbezogene Gewalt gegen 
Frauen anzugehen, Opfer zu schützen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Dazu ist ein 
breites Spektrum an Instrumenten, von Bewusstseinsbildung über rechtliche Maßnahmen 
und Schutzmaßnahmen bis hin zur Bereitstellung von Unterstützungsleistungen, 
vorgesehen. Besonders wichtig im Zusammenhang dieser Studie sind jene Maßnahmen, die 
sich mit Migration und der grenzüberschreitenden Dimension geschlechtsbezogener Gewalt 
befassen.  
 
Das Übereinkommen wurde bisher von 42 Staaten unterzeichnet. Belgien hat das 
Übereinkommen ratifiziert, Deutschland jedoch noch nicht.36 Das Dokument betrifft die 
Zuständigkeiten sowohl der Mitgliedstaaten als auch der EU und sieht die Möglichkeit vor, 
dass EU-Mitgliedstaaten und die EU gemeinsam Vertragsparteien des Abkommens werden. 
Die Kommission hat darauf hingewiesen, dass ein kohärenter EU-Rahmen zur Bekämpfung 
der Gewalt gegen Frauen einen Beitrag zum Engagement der Kommission für die 
Gleichstellung der Geschlechter im Sinne der Leitlinien von Präsident Juncker leisten würde. 
Ferner hat sie eine Roadmap zu dem Thema vorgeschlagen.37 
 
Obwohl der Europarat ausdrücklich betont, dass es sich bei den Opfern von (häuslicher) 
Gewalt überwiegend um Frauen und Mädchen handelt und dass die gegen sie gerichtete 
Gewalt zu dem umfassenderen Problem der Diskriminierung und Ungleichheit gehört, stellt 
er auch fest, dass nicht nur Frauen und Mädchen unter Gewalt leiden. Daher fordert er die 
Vertragsparteien auf, den im Übereinkommen verankerten Schutzrahmen auch auf Männer 
anzuwenden, die Gewalt ausgesetzt sind.38 

1.3. Empirischer Hintergrund 

Im Rahmen des Internationalen Frauentags 2016 in Brüssel, in dessen Mittelpunkt 
weibliche Flüchtlinge und Asylbewerberinnen in der EU waren, erklärte die Vorsitzende des 
Ausschusses des Europäischen Parlaments für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (FEMM), Iratxe García Pérez, dass es sie als Verfechterin der 
Europäischen Union schmerze zu sehen, dass Aussagen wie „Europa findet keine Antwort“ 

                                                 
35 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt. Istanbul, 2011. Abrufbar unter: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home. 
36 Europarat, Vertragsbüro, Unterschriften und Ratifikationsstand zu Vertrag 210, 2016. Abrufbar unter: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=zyyNYbwi und 
Möhring, Hupach, Birkwald, weitere Abgeordnete und Fraktion DIE LINKE: Situation von geflüchteten Frauen in 
Deutschland. Drucksache 18/6693, 2015. S. 2. Abrufbar unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf und Königreich Belgien, Auswärtige Angelegenheiten, 
Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit: La Belgique ratifie une convention contre la violence basée sur le 
genre. 2016. Abrufbar unter: 
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_bas
ed_violence. 
37 Siehe Europäische Kommission: (A possible) EU Accession to the Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) ((Ein möglicher) Beitritt der 
EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Übereinkommen von Istanbul)). Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/smart-
regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf. 
38 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt. Istanbul, 2011. Abrufbar unter: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home. 
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http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
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teilweise zutreffen. In ihrer Eröffnungsrede betonte sie, dass es nun an der Zeit sei, 
aufzuhören, zu reden und anzufangen, zu handeln.39 
 
Zahlreiche Politiker haben bereits darauf hingewiesen, dass dringend gemeinsame 
europäische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um geeignete Lösungen für die 
Zwangslage der Flüchtlinge zu finden. Dennoch fehlt eine gemeinsame Basis in der Praxis. 
In diesem Kapitel wird die Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU analysiert. Ferner wird ein 
umfassender Überblick über wesentliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
vermittelt, die mögliche Hindernisse auf dem Weg zu einer gemeinsamen Basis darstellen 
könnten. 
 
Bereits in den 1980er Jahren forderte das UNHCR-Exekutivkomitee den internationalen 
Schutz weiblicher Flüchtlinge unter Berücksichtigung von Themen wie Gewalt, körperliche 
Unversehrtheit und Gefährdung durch sexuellen Missbrauch und Belästigung.40 In 1990 
führte das UNHCR Richtlinien zum Umgang mit weiblichen Flüchtlingen ein und betonte, 
dass besondere Schutzstrategien erforderlich seien, da sich die Erfahrungen weiblicher 
Flüchtlinge von jenen der Männer unterscheiden. Dennoch wird bis heute wird nicht 
ausreichend beachtet, dass zur Entwicklung dieser Schutzstrategien statistische Daten 
erforderlich sind. Insbesondere Mitgliedstaaten sollten daher dazu ermutigt werden 
zunächst gezielt Daten sowohl zu Asylbewerberinnen als auch zu anderen schutzbedürftigen 
Flüchtlingsgruppen zu erfassen.41 
 
Laut Human Rights Watch-Wissenschaftlerin Eva Cossé hätten sich die Bedingungen in den 
Aufnahmeeinrichtungen zwar grundsätzlich verbessert, doch fielen gerade schutzbedürftige 
Migranten nach wie vor durch die Maschen des Schutznetzes.42 Obwohl das GEAS 
insbesondere im Hinblick auf die Richtlinie 2013/33/EU den Schutz vulnerabler 
Personengruppen grundsätzlich einschließt, bleibt deren Umsetzung weiterhin unzulänglich. 
Die mangelhafte Umsetzung dieser Standards wurde 2015 insbesondere bei der 
Unterbringung deutlich. Aufnahmesysteme stellen die größte Herausforderung und die 
kostspieligste Komponente des Asylsystems dar und sind EU-weit auf eine effiziente 
Ressourcenverwaltung, administrative Flexibilität und die Einhaltung von Qualitätsstandards 
angewiesen. Die mangelhafte Umsetzung dieser Standards wurde 2015 besonders deutlich. 
Im September 2015 verschickte die Kommission Mahnschreiben und leitete 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 19 Mitgliedstaaten ein43, weil sie die 
Richtlinie 2013/33/EU nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt hatten. Gleiches gilt 
für 18 Mitgliedstaaten, weil sie die Richtlinie 2013/32/EU bis Juli 2015 nicht in nationales 

                                                 
39 García Pérez, I.: Redebeitrag zum Thema „Women refugees and asylum seekers in the EU“ (Weibliche 
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen in der EU). Internationaler Tag der Frau 2016. Europäisches Parlament: 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, 2016. Abrufbar unter: 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2730. 
40 Edwards, A.: Overview of International Standards and Policy on Gender Violence and Refugees: Progress, Gaps 
and Continuing Challenges for NGO Advocacy and Campaigning. Internationale Konferenz über die Rechte von 
Flüchtlingen: Podiumsdiskussion über geschlechtsbezogene Gewalt und Flüchtlinge, 2006. S. 4. Abrufbar unter: 
https://www.amnesty.org/en/documents/pol33/004/2006/en/. 
41 Ebd. 
42 In Marsi, F.: Female Refugees Face Sexual Exploitation in Greece. Al-Jazeera, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/female-refugees-face-sexual-exploitation-greece-
151222191343353.html. 
43 Betroffene Staaten: Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, die Tschechische Republik, Deutschland, Estland, 
Griechenland, Spanien, Frankreich, Ungarn, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Schweden und 
Slowenien. 
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Recht umgesetzt hatten. In beiden Fällen waren Deutschland und Belgien betroffen.44 Wie 
bereits erwähnt, wurde Anfang 2016 der nächste Schritt des Vertragsverletzungsverfahrens 
der Kommission gegen neun Mitgliedstaaten – einschließlich Deutschland – eingeleitet, 
welche eine begründete Stellungnahme fordert.45  
 
Die Umsetzung und Durchführung der Richtlinien 2013/33/EU und 2013/32/EU müssen 
sichergestellt sein, um angemessene Mindeststandards gewährleisten und Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen. Durch das GEAS und vor allem durch die 
Richtlinie 2013/33/EU werden Mindeststandards verbessert und das Bewusstsein für 
angemessene Unterbringungsstandards sowie für schutzbedürftige Personengruppen 
erhöht. Wie im vorigen Kapitel erwähnt, lassen viele Bestimmungen der Standards einen 
Interpretationsspielraum offen, der insbesondere bei der Unterbringung deutlich wird. Diese 
unterschiedet sich nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch regional und 
kommunal.  
Während in Belgien, Frankreich, Italien und Deutschland die Unterbringung für 
Antragsteller vom Status des Antragsverfahrens abhängig ist, wird die Unterbringung in 
Malta, Polen, Irland und im Vereinigten Königreich eher durch die Verfügbarkeit an 
Unterkünften, die Schutzbedürftigkeit des Antragstellers und die Aufenthaltsdauer 
bestimmt. Auch die Unterbringungsstandards weichen voneinander ab: Während 
beispielsweise in Polen die Unterbringung von Asylbewerbern überwiegend in 
Massenunterkünften erfolgt, sind die meisten Asylbewerber im Vereinigten Königreich nur 
kurzfristig, für maximal drei Wochen, in solchen untergebracht.46 In Deutschland liegt die 
Zuständigkeit für die Unterbringung und die Aufnahme von Asylbewerbern bei den Ländern 
und Kommunen. Diese sind für die Ausführung der bundesrechtlichen Vorschriften 
zuständig, die auch einen Handlungsspielraum erlauben.47  
 
Überfüllung der Unterkünfte für Schutzsuchende war 2015 in den meisten EU-Ländern ein 
großes Problem, allerdings waren die Folgen in Bulgarien und Malta besonders spürbar, weil 
sogar anerkannte Flüchtlinge weiterhin in Aufnahmeeinrichtungen lebten und keine 
ausreichende Unterstützung für eine Integration erhielten. Auch Belgien erlebte in den 
Jahren 2012 und 2015 eine Unterbringungskrisen, in denen Tausende Flüchtlinge zeitweise 
obdachlos waren.48 Die Obdachlosigkeit ließ sich mithilfe von Zelten als Notunterbringung 
und der Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer bewältigen, die Flüchtlinge privat 

                                                 
44 Europäische Kommission: Mehr Verantwortung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise: Europäische 
Kommission bringt Gemeinsames Europäisches Asylsystem auf Kurs und leitet 40 Vertragsverletzungsverfahren 
ein. Pressemitteilung, Brüssel, 2015. Abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_de.htm 
und Europäische Kommission, Anhang zu der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat und den Rat: Bewältigung der Flüchtlingskrise: operative, haushaltspolitische und rechtliche 
Sofortmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Migrationsagenda. Brüssel, 2015. Abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_annex_7_de.pdf. 
45 Europäische Kommission: Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems: EU-Kommission geht in 
neun Fällen zur nächsten Verfahrensstufe über. Pressemitteilung, Brüssel, 2016. Abrufbar unter: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-270_de.htm. 
46 ECRE: Reception and Detention Conditions of applications for international protection in light of the Charter of 
Fundamental Rights of the EU. 2015. S. 24 f. Abrufbar unter: http://www.refworld.org/pdfid/5506a3d44.pdf. 
47 Müller, A.: Die Organisation der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Deutschland. Working 
Paper Nr. 55 der Forschungsgruppe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg, 2013. S. 11 f. 
Abrufbar unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-
organisation-und-aufnahme-asylbewerber.html. 
48 ECRE: Reception and Detention Conditions of applications for international protection in light of the Charter of 
Fundamental Rights of the EU. 2015. S. 25 f. Abrufbar unter: http://www.refworld.org/pdfid/5506a3d44.pdf. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_de.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_annex_7_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_annex_7_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-270_de.htm
http://www.refworld.org/pdfid/5506a3d44.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-organisation-und-aufnahme-asylbewerber.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-organisation-und-aufnahme-asylbewerber.html
http://www.refworld.org/pdfid/5506a3d44.pdf


Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
____________________________________________________________________________________________ 

 16 

unterbrachten, bis sie sich in Brüssel registrieren konnten.49 In Deutschland wiederum 
wurden vorläufige Notunterkünfte in mobilen Containern, Turnhallen, Lagerhallen oder 
sogenannten Traglufthallen eingerichtet, um hunderttausende Flüchtlinge unterzubringen, 
die Ende 2015 ins Land kamen. 
 
In Bezug auf die Qualität der EU-Aufnahmeeinrichtungen hatte der Anstieg der Zahl der 
Asylbewerber in 2015 ernsthafte Mangelsituationen zur Folge. In vielen Mitgliedstaaten 
litten Asylbewerber unter einem Mangel an Beheizung, Strom und Zugang zu sanitären 
Anlagen sowie fehlender Privatsphäre in Notunterkünften wie Sporthallen und ehemaligen 
Bürogebäuden. So standen 2014 in einer Unterkunft in Bulgarien („Voenna Rampa“) nur 
sechs Duschen für 600 Bewohner zur Verfügung, während in einem Aufnahmezentrum in 
Kalabrien (Italien), in dem 500 Asylbewerber in Containern untergebracht waren, 
Toilettenanlagen vollständig fehlten.50 Zurecht wurde darauf hingewiesen, dass der 
europaweit vorherrschende Mangel an angemessenen Unterkunftsstandards, fehlende 
Privatsphäre und ein fehlendes Gefühl der Stabilität Ursachen für Stress und weitere 
Traumata sind. Laut Kegels51 erhöht dies die Wahrscheinlichkeit der Sekundärbewegung in 
andere Mitgliedstaaten. Doch auch Sekundärbewegungen innerhalb der EU führen zu einem 
Vertrauensverlust und untergraben die Solidarität unter den Mitgliedstaaten. 
 
Bisher wurde die Vulnerabilität Asylsuchender, trotz Dringlichkeit dieser Thematik, 
erstaunlicherweise nicht berücksichtigt. Nach Artikel 21 und 22 der Richtlinie 2013/33/EU52 
sollten schutzbedürftigen Personen angemessene Unterkunftsstandards geboten werden. 
Doch der Begriff der „vulnerablen Person“ wird in Europa unterschiedlich definiert. In 
Bulgarien gelten nach nationalem Recht nur unbegleitete Kinder, Schwangere, ältere 
Menschen, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Menschen mit Behinderungen und 
Opfer psychologischen, physischen oder sexuellen Missbrauchs als vulnerabel. Laut 
belgischem Recht gelten nur Opfer von Menschenhandel als vulnerabel, während in der 
Slowakei nicht vulnerable Personen, sondern Personen mit besonderem Versorgungsbedarf 
(Schwangere, Minderjährige, Menschen mit Behinderungen und Opfer von Folter und von 
physischer oder sexueller Gewalt) benannt werden.53 Daher sind vulnerable Asylbewerber 
aufgrund dieser Abweichungen weiterhin möglichen Einschränkungen durch nationale oder 
regionale Rechtsvorschriften ausgesetzt und von der Situation in den jeweiligen 
Unterkünften abhängig. In Österreich wird beispielsweise die Schutzbedürftigkeit auf 
regionaler und nicht auf nationaler Ebene bestimmt. In einigen Bundesländern werden 
vulnerable Personengruppen ermittelt, während in anderen die Schutzbedürftigkeit in den 
jeweiligen Rechtsvorschriften nicht erwähnt wird. Entsprechend stark weichen auch die 

                                                 
49 Livingstone, E.: In Brussels, refugees slip through the cracks. Politico, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.politico.eu/article/brussels-refugees-slip-through-cracks-francken-asylum-reception-office/. 
50 ECRE: Reception and Detention Conditions of applications for international protection in light of the Charter of 
Fundamental Rights of the EU. 2015. S. 27. Abrufbar unter: http://www.refworld.org/pdfid/5506a3d44.pdf. 
51 Kegels, M.: Getting the Balance Right: Strengthening Asylum Reception Capacity at National and EU Levels. 
Migration Policy Institute Europe, 2016. S. 1. Abrufbar unter: http://www.migrationpolicy.org/research/getting-
balance-right-strengthening-asylum-reception-capacity-national-and-eu-levels. 
52 Artikel 21 der Richtlinie 2013/33/EU lautet: „Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in dem einzelstaatlichen Recht 
zur Umsetzung dieser Richtlinie die spezielle Situation von schutzbedürftigen Personen wie Minderjährigen, 
unbegleiteten Minderjährigen, Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit 
minderjährigen Kindern, Opfern des Menschenhandels, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 
Personen mit psychischen Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen 
psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer der Verstümmelung weiblicher 
Genitalien.“ 
53 ECRE: Reception and Detention Conditions of applications for international protection in light of the Charter of 
Fundamental Rights of the EU. S. 46 ff. Abrufbar unter: http://www.refworld.org/pdfid/5506a3d44.pdf. 
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Mechanismen zur Ermittlung schutzbedürftiger Personengruppen voneinander ab. 
Österreich, Bulgarien, Zypern, Irland, Deutschland, Ungarn und Italien wenden keine 
rechtlichen Mechanismen zur Ermittlung vulnerabler Asylbewerber an. In Belgien ist ein 
rechtlicher Mechanismus für die Beobachtung vulnerabler Schutzsuchender während des 
Aufenthalts in einer Aufnahmeeinrichtung in Kraft, der einmal monatlich über einen 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten ein Gespräch mit einem Sozialbetreuer vorsieht. 
Bulgarien ist einer der wenigen Mitgliedstaaten, in denen es gesetzlich vorgeschrieben ist, 
Vulnerabilität zu berücksichtigen. Da jedoch nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten 
vorhanden sind, lassen sich Maßnahmen zur Bereitstellung einer spezifischen Unterkunft 
schwer umsetzen.54 
 
Einem von Amnesty International veröffentlichten Bericht in 2016 zufolge berichteten 
weibliche Asylsuchende in allen europäischen Ländern von körperlicher Misshandlung. Sie 
gaben an, von Schleusern, Sicherheitspersonal oder anderen Flüchtlingen sexuell belästigt 
oder zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein. Vor allem in Ungarn, Kroatien 
und Griechenland haben alleinreisende Frauen (mit und ohne Kinder) ihr Unbehagen 
darüber geäußert, neben Hunderten männlicher Flüchtlinge schlafen zu müssen. Europaweit 
wurde davon berichtet, dass sich Frauen und Männer dieselben Sanitär- und Duschanlagen 
in überfüllten Aufnahme- und Durchgangseinrichtungen teilen müssen. Dies hat auch dazu 
geführt, dass Frauen extreme Maßnahmen für ihre Sicherheit ergriffen und sich 
beispielsweise nicht mehr ernährten um die sanitären Anlagen nicht benutzen zu müssen. 
Außerdem, gaben die meisten weiblichen Flüchtlinge laut Amnesty International an, sich 
aus Angst vor einer möglichen Unterbrechung ihrer Reise oder nachteiligen Auswirkungen 
auf ihren Asylantrag derartige Zustände nicht zu melden.55 
 
Da aufgrund der Richtlinie 2013/33/EU die Frage der Vulnerabilität stärker ins Bewusstsein 
gerückt ist, wurden in einigen Mitgliedstaaten – auch in den beiden für diese Studie 
ausgewählten Ländern – entsprechende Anstrengungen zum Schutz vulnerabler Personen 
erhöht. Obwohl sich die nationalen Rechtsvorschriften in Belgien und Deutschland 
unterscheiden, verfügen beide Länder über spezialisierte Einrichtungen für Familien, Frauen 
und schutzbedürftige Personen wie unbegleitete Minderjährige, alleinstehende Frauen mit 
Kindern und Opfer von Menschenhandel. Auch in Polen stehen besondere Unterkünfte für 
alleinstehende Frauen und gefährdete Mütter zur Verfügung. Gleiches gilt für Ungarn und 
die Slowakei, wo Asylbewerberinnen zusätzliche medizinische Betreuung erhalten.56 
 
Eine stärkere Koordination und ein intensiverer Dialog zwischen den Mitgliedstaaten sind 
notwendig, um jene Defizite des GEAS zu beseitigen, unter denen vulnerable 
Personengruppen leiden, die – wie Cossé es formuliert – nach wie vor durch die Maschen 
des Schutzsystems fallen. Offizielle Berichte von EU-Agenturen sind selbstredend von hoher 
Bedeutung. Flexibler aber erweist sich ein integrierter Ansatz, um die im GEAS fixierten 
Aufnahmestandards auch tatsächlich EU-weit zu garantieren.57 Langfristige und flexible 
Schutzvorkehrungen sind erforderlich, die über provisorische Antworten der Aufnahme 
hinausgehen, da es sich bei dem Recht auf eine angemessene Unterbringung um ein 

                                                 
54 Ebd., S. 47 ff. 
55 Ebd. 
56 Ebd., S. 50 f. 
57 Kegels, M.: Getting the Balance Right: Strengthening Asylum Reception Capacity at National and EU Levels. 
Migration Policy Institute Europe, 2016. S. 10 f. Abrufbar unter: http://www.migrationpolicy.org/research/getting-
balance-right-strengthening-asylum-reception-capacity-national-and-eu-levels. 
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grundlegendes, international fixiertes Menschenrecht handelt.58 Insofern sind die Förderung 
und Unterstützung der Zusammenarbeit, der EU-weite Austausch bewährter Verfahren und 
die Verfolgung eines Bottom-Up-Ansatzes grundlegende Voraussetzungen, um Vertrauen zu 
stärken und das GEAS umzusetzen, zumal die dadurch entstehenden Kosten wesentlich 
geringer sind als die finanziellen Kosten der aktuellen europäischen „Aufnahmelotterie“ und 
der daraus resultierenden Hindernisse für die Integration.59 
 
Im folgenden Kapitel werden spezifische Schutzdefizite untersucht, die bei der Aufnahme 
von Asylsuchenden bei der Umsetzung bestehen, und entsprechende politische 
Empfehlungen dargelegt. 

1.4. Kernfragen 

Wie zuvor erwähnt, wurde bedingt durch den plötzlichen Anstieg der Schutzsuchenden in 
der EU, die Qualität der Aufnahme nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. Der Mangel 
an grundlegenden Schutzmechanismen in den Aufnahmeeinrichtungen führte zu einem 
erhöhten Gewaltrisiko für Frauen.60 Dies ist jedoch nicht auf fehlende politische 
Maßnahmen für vulnerable Personengruppen zurückzuführen, sondern auf eine 
mangelhafte Anwendung der bereits bestehenden Schutzvorkehrungen.61 In diesem Kapitel 
werden diese spezifischen Schutzdefizite erörtert und vorhandene politische Empfehlungen 
dargelegt. 
 
Die meisten Frauen sind entweder vor oder während ihrer Flucht Zeugen oder Opfer von 
Gewalt geworden. Sie befinden sich in einer gefährdeteren Lage als Männer, weil sie 
entweder von Familienmitgliedern abhängig sind oder allein und ohne ihre gewohnten 
Unterstützungsnetzwerke reisen. Daher sind Frauen nicht nur von häuslicher und 
geschlechtsbezogener Gewalt durch ihre Familien oder Gemeinschaften betroffen, wie 
weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat oder Verbrechen im Namen der „Ehre“. 
Auch sind sie Gewalt von Fremden ausgesetzt, etwa von Schleusern, Mitarbeitern von 
Hafteinrichtungen, Grenzbeamten, Asylbeamten und Mitarbeitern von 
Aufnahmeeinrichtungen.62 Diese Belastungen, ebenso wie vorherige körperliche und 
emotionale Misshandlungen und finanzielle Ausbeutung, müssen beachtet werden, wenn 
Zufluchtsorte für weibliche Flüchtlinge in den Aufnahmeeinrichtungen in der EU zur 
Verfügung gestellt werden.63 Bislang wurden solche Maßnahmen, mit denen Frauen 
Sicherheit und Rückzugsmöglichkeiten geboten werden sollen, nur „auf dem Papier“ 
                                                 
58 Mateman, S.: Good Practice Guide on the Integration of Refugees in the European Union: Housing. 
Vluchtelingen Werk Nederland, 1999. S. 5. 
59 Kegels, M.: Getting the Balance Right: Strengthening Asylum Reception Capacity at National and EU Levels. 
Migration Policy Institute Europe, 2016. S. 22. Abrufbar unter: http://www.migrationpolicy.org/research/getting-
balance-right-strengthening-asylum-reception-capacity-national-and-eu-levels. 
60 Rabe, H.: Policy Paper Nr. 32: Effektiver Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt – auch in 
Flüchtlingsunterkünften. Deutsches Institut für Menschenrechte, 2015. Abrufbar unter: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/neues-policy-paper-effektiver-schutz-vor-
geschlechtsspezifischer-gewalt-auch-in-fluechtlingsunt/. 
61 Papadimoulis, D.: Redebeitrag zum Thema „Women refugees and asylum seekers in the EU“. Europäisches 
Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, Internationaler Tag der 
Frau 2016. Abrufbar unter: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2730. 
62 UNHCR: Syrian refugee women fight for survival as they head families alone. 2014. Abrufbar unter: 
http://www.unhcr.org/news/latest/2014/7/53bb77049/syrian-refugee-women-fight-survival-head-families-
alone.html. 
63 Amnesty International: Female refugees face physical assault, exploitation and sexual harassment on their 
journey through Europe. 2016. Abrufbar unter: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-
refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/. 
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berücksichtigt und in der Praxis nicht hinreichend umgesetzt. Auch heute noch wird eine 
Aufnahme unter angemessenen Bedingungen zur Gewährleistung der Sicherheit 
traumatisierter und schutzbedürftiger Asylbewerber weniger als dringliche Notwendigkeit, 
sondern eher als Sonderanforderung wahrgenommen, die beizeiten erfüllbar sei. 
Selbstverständlich hat der aktuelle „Notfallmodus“ es zunächst nötig gemacht, viele 
Unterkünfte zu schaffen und Abstriche an der Qualität vorzunehmen. Dennoch weisen wir 
darauf hin, dass dieser Krisenmodus nicht zur Normalität werden darf. Die 
Aufrechterhaltung menschenwürdiger Standards muss der Kompass bleiben.64 
 
Isoliert gelegene und überfüllte Unterkünfte, mangelnde Autonomie und auf unbestimmte 
Zeit erzwungene Passivität führen unter den Bewohnern von Notunterkünften vielfach zu 
Frustration und Langeweile und bieten einen Nährboden für Spannungen, die auch Gewalt 
begünstigen. Durch die fehlende Privatsphäre und das Zusammenleben mit Fremden auf 
engem Raum sind Frauen nicht nur direkt, sondern auch indirekt von Gewalt bedroht, weil 
diese Situation Ängste und Erinnerungen hervorrufen kann.65 Erlebte Traumata, die 
Überzahl männlicher Flüchtlinge in den Aufnahmeeinrichtungen, sowie Fälle von 
Belästigung durch Mitarbeiter oder Fremde und der Mangel an geschützten Rückzugsorten 
schaffen ein konstantes Gefühl der Angst und erhöhen Stress und weitere Traumatisierung, 
die sich durch Symptome wie Schlaflosigkeit, Alpträume und Absonderung äußern.66 
 
Um die Richtlinie 2013/33/EU, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union67 und 
die Istanbul-Konvention vollständig umzusetzen und einen Raum der Stabilität und 
Sicherheit zu schaffen, sollten kollektive Aufnahmeeinrichtungen zumindest über getrennte 
Räume mit abschließbaren Türen und über getrennte, leicht zugängliche und gut 
beleuchtete, sowie abschließbare Sanitäranlagen für alleinreisende Frauen und Mütter mit 
Kindern verfügen. Ferner sollten Schutzräume für Frauen in jedem Aufnahmezentrum 
vorhanden sein, in denen spezifische private Beratungsdienste, Workshops über Rechte68, 
Gesundheit und Berufschancen, sowie Selbstverteidigungskurse angeboten werden.69 Diese 
Angebote sollten mit psychologischer Hilfe und individueller Rechts- und Sozialberatung 
durch einfühlsame, geschulte Mitarbeiter einhergehen. Um der Istanbul-Konvention zu 
entsprechen, sollten Informationen über diese Maßnahmen in einer für die Betroffenen 
verständlichen Sprache zugänglich sein. Ferner sollte für eine Kinderbetreuung gesorgt 
sein, damit diese Maßnahmen erfolgreich sind. Separate Räume für Familien mit 
Spielbereichen für Kinder, Kommunikations- oder Informationsräume als Treffpunkt für den 
Austausch und die Informationsvermittlung in mehreren Sprachen sollten angeboten 
werden. Darüber hinaus sollten nicht diskriminierende Systeme für die 

                                                 
64 Soyer, J.: Gendersensible Arbeit: Mehr Schutz für Flüchtlingsfrauen in Unterkünften. Refugio München Report, 
Nr. 48, 2015. S. 4. 
65 Ebd. 
66 Liedl, A.: Wohnsituation von Frauen. Refugio München Report, Nr. 48, 2015. S. 7. 
67 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2012/C 326/02), ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 391–407. 
Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE. 
68 Insbesondere im Zusammenhang mit gewalttätigen und sexuellen Übergriffen sowie bezüglich Asylverfahren. 
69 Pabst, F.: Empfehlungen an ein Gewaltschutzkonzept zum Schutz von Frauen und Kindern von 
Geschlechtsspezifischer Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften. Der Paritätische Gesamtverband, 2015. Ferner 
UNHCR: Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, 
Guidelines for Prevention and Response. 2003.  
Abrufbar unter: http://www.unhcr.org/protection/women/3f696bcc4/sexual-gender-based-violence-against-
refugees-returnees-internally-displaced.html und Freedman, J.: Female Asylum Seekers and Refugees in France. 
UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, 2009. Abrufbar unter: 
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/4a8d0fc19/13-female-asylum-seekers-refugees-france-jane-
freedman.html. 
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Informationsvermittlung eingeführt werden, um beispielsweise zu vermeiden, dass 
Informationen nur über das männliche Familienoberhaupt weitergegeben werden.70 Nicht 
zuletzt sollten allen Asylbewerbern und Flüchtlingen in den Aufnahmeeinrichtungen 
Aufklärungskampagnen über die Rechte der Frau, Freizeitaktivitäten und Sportangebote zur 
Verfügung stehen, denn Autonomie und Aufklärung sind Prävention gegen Gewalt.71 
 
Hat ein gewalttätiger oder sexueller Übergriff bereits stattgefunden, wird die Suche nach 
Schutz zusätzlich dadurch erschwert, dass Asylbewerber oftmals in der ihnen zugewiesenen 
Unterkunft bleiben müssen und die Mobilität während des Asylverfahrens eingeschränkt ist. 
Bislang ist das Umsiedeln von Opfern und Tätern nach Übergriffen mit zeitraubendem 
Verwaltungsaufwand verbunden. Daher haben verschiedene Akteure gefordert, ein 
allgemein geltendes und transparentes Verfahren für den Umgang mit gewalttätigen 
Übergriffen einzuführen.72 Zudem sollten weitere Schutzräume in jedem Aufnahmezentrum 
verpflichtend eingerichtet werden, um Opfer oder Täter während eines solchen Verfahrens 
getrennt voneinander unterzubringen. Außerdem fordert das UNHCR die 
Aufnahmeeinrichtungen dringend dazu auf, Formulare für eine monatliche Vorfallsmeldung 
einzuführen, um besseren Einblick in die Ursachen von Gewaltvorfällen zu gewinnen und 
etwaige Veränderungen nachvollziehen zu können.73 
 
Das Personal in den Aufnahmeeinrichtungen und insbesondere das Sicherheitspersonal 
sollte aus weiblichen wie männlichen Mitarbeitern zusammengesetzt sein. Zudem sollte die 
Einstellung des Personals gegenüber Flüchtlingen überprüft werden. Wissen und Sensibilität 
für Vulnerabilität sollten bei allen Mitarbeitern durch spezifische Schulungen gefördert 
werden. Inhaltlich sollten dabei asylpolitische Fragen, Gendersensibilität einschließlich der 
Themen sexuelle Gewalt, Menschenhandel und weibliche Genitalverstümmelung sowie 
interkulturelle Kompetenz vermittelt werden.74 Eine langfristige Kooperation zwischen den 
Aufnahmeeinrichtungen und Experten zum Umgang mitgewalttätigen und sexuellen 
Übergriffe sollte etabliert und ein Beschwerdemanagement eingeführt werden, damit 
Asylbewerber und Flüchtlinge etwaige Übergriffe anzeigen können. Am Wichtigsten ist es, 
vorhandene Schutzvorkehrungen um spezifische Maßnahmen zum Schutz vor 
geschlechtsbezogener Gewalt zu erweitern und deren Anwendung gezielt zu überwachen.75 

                                                 
70 Freedman, J.: Female Asylum Seekers and Refugees in France. UNHCR Legal and Protection Policy Research 
Series, 2009. S. 49. Abrufbar unter: http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/4a8d0fc19/13-female-
asylum-seekers-refugees-france-jane-freedman.html. 
71 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und Ministerium für Inneres und Sport: Gemeinsames 
Konzept des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) und des Ministeriums für Inneres und 
Sport (MI) für den Kinderschutz und Gewaltschutz für Frauen in Aufnahmeeinrichtungen des Landes für Flüchtlinge 
und Asylbegehrende, 2015. Ferner Rabe, H.: Policy Paper Nr. 32: Effektiver Schutz vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt – auch in Flüchtlingsunterkünften. Deutsches Institut für Menschenrechte, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/neues-policy-paper-effektiver-schutz-
vor-geschlechtsspezifischer-gewalt-auch-in-fluechtlingsunt/. 
72 Pabst, F.: Empfehlungen an ein Gewaltschutzkonzept zum Schutz von Frauen und Kindern von 
Geschlechtsspezifischer Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften. Der Paritätische Gesamtverband, 2015. S. 15. 
73 UNHCR: Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, 
Guidelines for Prevention and Response. 2003. S. 103. Abrufbar unter: 
http://www.unhcr.org/protection/women/3f696bcc4/sexual-gender-based-violence-against-refugees-returnees-
internally-displaced.html. 
74 Keygnaert, I., et al.: Sexual and Gender-based Violence in the European Asylum and Reception Sector: A 
Perpetuum Mobile? European Journal of Public Health, Nr. 25.1, 2014. S. 94. Abrufbar unter: 
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/1/90. 
75 Honeyball, M.: Europäisches Parlament, Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter: Bericht über die Lage weiblicher Flüchtlinge und Asylsuchender in der EU (2015/2325 (INI)). 2016. 
Abrufbar unter: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
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Da traumatische Erfahrungen oft dazu führen, dass das Gefühl von Sicherheit verloren geht 
und sich ein ständiges Gefühl der Bedrohung einstellt, ist es dringlich, traumatisierten 
Frauen und Familien ein Höchstmaß an objektiver Sicherheit zu bieten.76  
 
 
 
  

                                                                                                                                                            
0024+0+DOC+XML+V0//DE und Rabe, H.: Policy Paper Nr. 32: Effektiver Schutz vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt – auch in Flüchtlingsunterkünften. Deutsches Institut für Menschenrechte, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/neues-policy-paper-effektiver-schutz-
vor-geschlechtsspezifischer-gewalt-auch-in-fluechtlingsunt/ und Rabe, H.: Schriftliche Stellungnahme des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte zur öffentlichen Anhörung des Gleichstellungsausschusses des Thüringer 
Landtags: Situation weiblicher Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Thüringen. Deutsches Institut für 
Menschenrechte, 2015. Abrufbar unter: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/ 
Stellungnahme_DIMR_zur_Anhoerung_des_Gleichstellungsausschusses_des_Thueringer_Landtages_Situation_wei
blicher_Fluechtlinge_in_den_Erstaufnahmeeinricht_in_Thuer_am_09_12_2015.pdf. 
76 Soyer, J.: Gendersensible Arbeit: Mehr Schutz für Flüchtlingsfrauen in Unterkünften. Refugio München Report, 
Nr. 48, 2015. S. 4. Ferner Oestreich, H.: „Dann schließ dich halt ein“ – Flüchtlingsfrauen in Deutschland. Fokus: 
Gender-Infobrief, Nr. 5, 2015. S. 50. Abrufbar unter: 
https://www.fes.de/gender/infobrief/pdf_content/FES_IL5_FOKUS06.pdf. 
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2. AUFNAHMEBEDINGUNGEN IN MÜNCHEN UND BRÜSSEL 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Bei der Betrachtung von Asylanträgen nach Ländern zeigt sich eine große 
Diskrepanz. Während in Belgien im Jahr 2015 35.476 Personen einen Asylantrag 
stellten, lag die Zahl der Antragsteller in Deutschland bei Redaktionsschluss bei 
476.469. 

• Obwohl sich sowohl die Rechtsvorschriften als auch die Verfahren bei der Aufnahme 
und Unterbringung von Asylbewerbern in Belgien und Deutschland unterscheiden, 
ähneln sich die beobachteten Missstände ebenso wie die Empfehlungen von 
Akteuren und Asylbewerbern in beiden Ländern. 

In diesem Kapitel werden empirische Forschungsergebnisse zu den Fällen München 
(Deutschland) und Brüssel (Belgien) dargelegt, um Erkenntnisse über eventuelle in der 
Praxis vorhandene Schutzdefizite zu gewinnen und mögliche Best Practice-Beispiele zu 
ermitteln. Am Ende des Kapitels werden Empfehlungen an das Parlament formuliert. 

Im Vergleich zu früheren Jahren hat die Zahl der Personen, die internationalen Schutz in 
den Mitgliedstaaten und den assoziierten Schengen-Ländern beantragt haben, im Jahr 2015 
exponentiell zugenommen und ist auf über 1,3 Millionen Asylanträge gestiegen. Betrachtet 
man die Asylanträge aber nach Ländern, zeigt sich eine große Diskrepanz. Während 2015 
in Belgien 35.476 Personen einen Asylantrag stellten, wurden in Deutschland 476.649 
Asylanträge eingereicht.77 Noch deutlicher wird dieser Gegensatz bei den unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen. 2015 beantragten 35.369 unbegleitete Minderjährige in 
Schweden, 11.440 unbegleitete Minderjährige in Deutschland und 3.099 unbegleitete 
Minderjährige in Belgien Asyl.78 Trotz der großen Unterschiede bei der Zahl der Asylanträge 
in den Mitgliedstaaten erschwerte der plötzliche Anstieg der Asylanträge die Bereitstellung 
angemessener Unterkünfte und Schutzmaßnahmen für die Antragsteller in vielen EU-
Mitgliedstaaten. 

Obwohl sich sowohl die Rechtsvorschriften als auch die Verfahren bei der Aufnahme und 
Unterbringung von Asylbewerbern in Brüssel und München unterscheiden, sind die 
Missstände und die Empfehlungen von Akteuren und Asylbewerbern in beiden Fällen 
überraschend ähnlich. Hierauf wird in den nachfolgenden Kapiteln noch genauer 
eingegangen. 

                                                 
77 Es sollte berücksichtigt werden, dass Belgien mit ca. 11,4 Millionen Einwohnern ein wesentlich kleineres Land als 
Deutschland ist, welches ca. 81,3 Millionen Einwohner hat. Bei Betrachtung der Asylbewerberquote pro Einwohner 
ist die Aufnahmekapazität Belgiens dennoch unterhalb der Deutschlands. Nach dem von der Kommission im 
Oktober 2015 vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel sollte die Aufnahmekapazität jedoch in beiden Ländern 
niedriger sein. (Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung eines Umsiedlungsmechanismus für Krisensituationen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist, COM/2015/0450 final – 2015/0208 (COD)). Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52015PC0450). 
78 Mouzourakis, M., Taylor A.: Wrong Counts and Closing Doors: The Reception of Refugees and Asylum Seekers in 
Europe. Asylum Information Database, ECRE, 2016. S. 14 f. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/news/31-03-2016/wrong-counts-and-closing-doors-new-aida-comparative-
report-reception. 
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2.1. Das Asylverfahren 

In den föderalen Systemen Belgiens und Deutschlands liegt die Zuständigkeit für 
Asylverfahren und Verteilung der Asylbewerber in der Kompetenz des Bundes; die 
Zuständigkeit für die Aufnahme hingegen ist in beiden Staaten auf Bundes-, Landes- und 
kommunale Ebene aufgeteilt.79 

In Belgien werden die Erstregistrierung und der Asylantrag jedes Asylbewerbers vom 
Einwanderungsministerium in Brüssel bearbeitet. Jeder Asylbewerber muss sich innerhalb 
von acht Arbeitstagen nach Ankunft in Belgien in Brüssel registrieren. Dies führte im 
Spätsommer 2015 zu einer Krise bei der Unterbringung, da der Anstieg der 
Asylbewerberzahl und die begrenzten Kapazitäten des Einwanderungsamts, das täglich 
über 250 Asylanträge bearbeiten musste, eine Wartezeit von mehr als zwei Wochen zur 
Folge hatten und zu wenig Unterkünfte für die Asylbewerber zur Verfügung standen. 
Ähnlich wie in München wurde die aufnehmende Bevölkerung aktiv und bot Unterkünfte für 
die Asylbewerber an. Außerdem richtete das flämische Rote Kreuz auf kommunaler Ebene 
Notunterkünfte vor der eigentlichen Aufnahme ein, in denen bis zu 1.000 Asylbewerber 
Platz fanden.80 

Im Anschluss an die Registrierung und Antragstellung beim Einwanderungsamt sind in 
Belgien die Ämter des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose (CGRS) für die 
Weiterbearbeitung des Asylantrags zuständig. Außerdem erfolgt eine erste medizinische 
Untersuchung. Anschließend werden die Asylbewerber durch den auf Bundesebene 
angesiedelten und von der Föderalen Agentur für die Aufnahme von Asylbewerbern 
(Fedasil) betriebenen Verteilungsdienst einer Aufnahmeeinrichtung zugewiesen, in der sie 
materielle Unterstützung erhalten.81 

In Deutschland sind die Grenzbehörden für die Erstregistrierung der Asylbewerber 
zuständig. Danach werden die Asylbewerber durch das EASY-System einer 
Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen. EASY ist ein Softwaresystem, mittels dessen 
Personen erfasst werden, die in Deutschland Asyl beantragen möchten, und über das die 
Antragsteller nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel – einem jährlich auf Basis der 
Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der einzelnen Bundesländer berechneten 
Verteilungsschlüssel – auf entsprechende Aufnahmekapazitäten verteilt werden. Nach der 
Zuweisung in eine Erstaufnahmeeinrichtung erhalten die Asylbewerber einen Termin, an 
dem sie ihren Antrag persönlich bei der für den jeweiligen Bezirk zuständigen Außenstelle 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellen. Anschließend wird das 
Asylverfahren eingeleitet und überprüft, bevor eine zweite Anhörung des Asylbewerbers 
durch das BAMF durchgeführt wird, auf das kurze Zeit später eine Entscheidung folgt.82 

                                                 
79 EMN: Annual Report on Asylum and Migration Policy in Belgium. EMN Annual Policy Reports, 2015. S. 11. 
Abrufbar unter: http://www.emnbelgium.be/publication-type/emn-reports-studies/annual-policy-reports und 
Kalkmann, M.: Country Report: Germany. Asylum Information Database, ECRE, 2015. S. 51 ff. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany. 
80 Werner, A., Zander, E.: The Refugee Crisis in Brussels is Deteriorating Rapidly. Euractiv, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/opinion/the-refugee-crisis-in-brussels-is-deteriorating-
rapidly/. 
81 Luxen, J.: Asylum in Belgium. Der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose und die Bundesagentur für 
die Aufnahme von Asylbewerbern, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_in_belgie_-_engels_1.pdf. 
82 BAMF: Asylverfahren: Verteilung der Asylbewerber und Ablauf eines Asylverfahrens. 2016. Abrufbar unter: 
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html. 
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Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, hat die Kommission sowohl an Belgien als auch 
an Deutschland Mahnschreiben verschickt, weil sie die Asylverfahrensrichtlinie 
(2013/32/EU) nicht in nationales Recht überführt hatten.83 Beide Länder haben die in der 
Richtlinie vorgesehene Frist überschritten. Während die Registrierung in Brüssel um zehn 
Tage verzögert war, bestand in Deutschland eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Zahl 
der Asylanträge und der Zahl der im Land befindlichen Asylbewerber; 2015 wurden nur 
476.649 Asylanträge von insgesamt etwa einer Million Asylbewerbern bearbeitet.84 Folglich 
führten beide Länder Maßnahmen für eine differenzierte Behandlung unterschiedlicher 
Nationalitäten ein, indem die Asylbewerber nach ihrer jeweiligen Bleibeperspektive 
eingestuft wurden. In Deutschland wurden für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive (v.a. aus 
Eritrea und Syrien und für Minderheiten aus dem Irak) beschleunigte Asylverfahren 
eingeführt. Außerdem wurden besondere Einrichtungen für Asylbewerber aus sogenannten 
sicheren Herkunftsländern85 geschaffen, deren Asylanträge schneller bearbeitet werden 
können, um sie zügig zurückzuführen.86 Aussagen zufolge seien in Belgien inoffizielle 
Abschreckungstaktiken eingesetzt worden, unter anderem in Form von schriftlichen 
Mitteilungen, die potenzielle Antragsteller von der Einleitung eines Verfahrens abhalten 
sollten.87 

Bezüglich des Asylverfahrens wurde in unseren Interviews betont, dass individuelle 
Verfahren stattfänden, dass der Zugang zu Rechtsbeihilfe vorhanden und die Mitarbeiter 
angemessen geschult seien. Im Hinblick auf geschlechtsspezifische Aspekte und 
Schutzbedürftigkeit bestätigten alle in Belgien und Deutschland befragten Frauen, dass 
ihnen angeboten wurde, die Anhörung mit einem weiblichen Gesprächspartner zu führen. 
Allerdings wurde von den Akteuren bezweifelt, ob diese stets über ein entsprechendes 
Bewusstsein für die Sensibilität und Komplexität geschlechtsbezogener Anträge verfügten, 
da im Verfahren detaillierte Angaben über traumatische Erfahrungen gemacht werden 
müssen. Ferner sollten Frauen ein eigenes Asylverfahren unabhängig von ihren 
Ehemännern abschließen können. Zudem betonten unsere Interviewpartner, dass ein 
geschlechtsspezifischer Ansatz auch in beschleunigten Verfahren verfolgt werden sollte, 
insbesondere im Falle sicherer Drittstaaten, sicherer Herkunftsstaaten sowie bei 
Folgeanträgen.  

2.2. Die Aufnahme 

Die Überforderung einiger Mitgliedstaaten, sich auf eine große Zahl schutzsuchender 
Personen einzustellen, wird bei der Analyse der Aufnahmepraxis besonders deutlich. 
Unwürdige Lebensbedingungen sind gerade der Gesundheit besonders schutzbedürftiger 
Asylbewerber abträglich. In Belgien liegt – außer bei den von Fedasil betriebenen 
Einrichtungen – die Zuständigkeit für die Aufnahme der Antragsteller sowie für Bildung und 

                                                 
83 Europäische Kommission: Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems: EU-Kommission geht in 
neun Fällen zur nächsten Verfahrensstufe über. Pressemitteilung, Brüssel, 2016. Abrufbar unter: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-270_de.htm. 
84 Turi, E.: Tischvorlage, Asyl – Die politische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, 2016. 
85 Sichere Herkunftsländer sind Ghana, Senegal, Serbien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Bosnien-Herzegowina, Albanien, das Kosovo und Montenegro. 
86 AIDA: The Safe Country Concepts: Germany. 2016. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/Germany/asylum-procedure/safe-country-concepts. 
87 Mouzourakis, M., Taylor A.: Wrong Counts and Closing Doors: The Reception of Refugees and Asylum Seekers in 
Europe. Asylum Information Database, ECRE, 2016. S. 40. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/news/31-03-2016/wrong-counts-and-closing-doors-new-aida-comparative-
report-reception. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-270_de.htm
http://www.asylumineurope.org/reports/country/Germany/asylum-procedure/safe-country-concepts
http://www.asylumineurope.org/news/31-03-2016/wrong-counts-and-closing-doors-new-aida-comparative-report-reception
http://www.asylumineurope.org/news/31-03-2016/wrong-counts-and-closing-doors-new-aida-comparative-report-reception


Die Aufnahme von weiblichen Flüchtlingen und Asylbewerbern in der EU – Fallstudie Belgien und Deutschland 
____________________________________________________________________________________________ 

 25 

Beschäftigung bei den Regionen, d. h. der Region Flandern, der Region Wallonien und der 
Region Brüssel-Hauptstadt.88 In Deutschland sind Länder und Kommunen für die 
Unterbringung und Aufnahme der Antragsteller und für die Ausführung der 
bundesrechtlichen Vorschriften zuständig.89 Selbst innerhalb eines Bundeslandes führt dies 
zu einem recht heterogenen Unterbringungs- und Aufnahmesystem, denn jede einzelne 
politische Ebene verfügt über relativ großen Handlungsspielraum und ist mit je eigenen 
Herausforderungen bei der Unterbringung konfrontiert.90 Einige wenige Bundesländer in 
Deutschland, wie etwa Bayern, verfügen über ein dreistufiges Verwaltungssystem, nach 
dem die Antragsteller in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden müssen und 
nicht in eigene Wohnungen umgesiedelt werden dürfen, sofern sie nicht spezifische 
Schutzbedürfnisse aufgrund etwa von Krankheit oder Schwangerschaft geltend machen.91 
Insofern ist Bayern, der Standort unserer Fallstudie zu München, bei der Aufnahme ein 
Sonderfall.  

Im Unterschied zu anderen deutschen Bundesländern gibt es in Bayern als zusätzliche 
Verwaltungsebene die Bezirke. Die Antragsteller werden auf die sieben Bezirke verteilt und 
dürfen während des Asylverfahrens nicht in eine andere Stadt oder eine Privatwohnung 
ziehen, wenn sie materielle Leistungen beziehen möchten. Zu diesen Leistungen gehören 
ein wöchentliches Taschengeld, Verpflegung, Kleidung sowie medizinische, rechtliche und 
administrative Versorgung. Den von uns befragten Akteuren zufolge sollte diese 
Aufenthaltspflicht neu bewertet werden, um zeitraubende Verwaltungsabläufe, etwa bei der 
Trennung von Opfern und Tätern in Notfallsituationen zu vermeiden.92 In Belgien kann sich 
jeder Asylbewerber für eine private Unterbringung entscheiden, verliert in diesem Fall 
jedoch den Anspruch auf materielle Leistungen, mit Ausnahme der medizinischen 
Versorgung, die auch weiterhin getragen wird. Die Asylbewerber können jedoch die 
Umsiedlung in eine individuelle Unterkunft beantragen, nachdem sie vier Monate in einer 
Gemeinschaftsunterkunft verbracht haben. Diese Regelung gilt vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit, und die freie Wahl der Gemeinde ist nicht möglich.93 

In Deutschland stellen einige Bundesländer wie Bremen und Hamburg allen Asylbewerbern 
eine Gesundheitskarte aus, bereits bevor sie einen gesicherten Aufenthaltsstatus erlangen; 
dies ist in Bayern jedoch nicht der Fall. Vor dem Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung 
müssen Asylbewerber in Bayern von den Mitarbeitern der Erstaufnahmeeinrichtung oder 

                                                 
88 EMN: Annual Report on Asylum and Migration Policy in Belgium. EMN Annual Policy Reports, 2015. S. 11. 
Abrufbar unter: http://www.emnbelgium.be/publication-type/emn-reports-studies/annual-policy-reports. 
89 Müller, A.: Die Organisation der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Deutschland. Working 
Paper Nr. 55 der Forschungsgruppe des BAMF, Nürnberg, 2013. S. 11 f. Abrufbar unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-organisation-und-
aufnahme-asylbewerber.html. 
90 Wendel, K.: Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland: Regelungen und Praxis der Bundesländer im 
Vergleich. Pro Asyl e.V., Frankfurt am Main, 2014. S. 6 f. Abrufbar unter: https://www.proasyl.de/news/pro-asyl-
studie-zur-unterbringung-von-fluechtlingen-in-deutschland/. 
91 Ebd., S. 11. 
92 In Notfällen dürfen Asylbewerberinnen in ein Frauenhaus ziehen, ohne den Anspruch auf materielle Leistungen 
zu verlieren. Aus der Praxis wird allerdings berichtet, dass sich die Kostenklärung für eine Kostenübernahme als 
schwierig erweist (Möhring, Hupack, Birkwald, weitere Abgeordnete und Fraktion DIE LINKE: Situation von 
geflüchteten Frauen in Deutschland 18/6693. Antwort der Bundesregierung, 2015. S. 12. Abrufbar unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf). 
93 Luxen, J.: Asylum in Belgium, The Commissioner General for Refugees and Stateless Persons and the Federal 
Agency for the Reception of Asylum Seekers. 2015. Abrufbar unter: 
http://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_in_belgie_-_engels_1.pdf und Wissing, R.: Country Report: 
Belgium. Asylum Information Database, ECRE, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium. 
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des Sozialamts an einen Arzt überwiesen werden. Nur bei akuten Krankheiten oder 
Schmerzen wird ihnen ein sogenannter „Krankenschein“ ausgestellt, der ihnen einen 
Arztbesuch ermöglicht.94 Viele Autoren und auch unsere Interviewpartner haben dagegen 
vorgebracht, dass Verwaltungsmitarbeiter ohne medizinischen Hintergrund nicht über das 
medizinische Schicksal von Asylbewerbern entscheiden sollten. In Belgien dagegen sind in 
jeder Aufnahmeeinrichtung medizinische Fachkräfte tätig, welche die Asylbewerber falls 
nötig an einen Facharzt weiterleiten.95 

Im Großraum München werden über 50 Aufnahmeeinrichtungen betrieben. Belgien verfügt 
insgesamt über 65 Aufnahmeeinrichtungen. Insofern unterscheiden sich die für diese Studie 
ausgewählten Fallbeispiele erheblich. Seit Dezember 2015 wurden München 7.303 
Asylbewerber zugewiesen. 1.765 von ihnen kamen in Gemeinschaftsunterkünften der 
Bundesländer unter und 3.610 wurden auf dezentralisierte Gemeinschaftsunterkünfte in 
kommunaler Zuständigkeit verteilt.96 Der Frauenanteil dieser Asylbewerber liegt 
schätzungsweise bei 20 bis 25 Prozent. Obwohl die Informationspolitik im Allgemeinen gut 
ist – mit öffentlich zugänglichen Informationen über die Aufnahmeeinrichtungen und die 
Zahl der Bewohner und regelmäßigen Informationsveranstaltungen – liegen noch keine 
geschlechtsspezifischen Daten über Asylbewerber vor. Solche Daten sollten aus Sicht der 
Verfasserinnen künftig bereitgestellt werden. Im April 2016 wurden 2.214 Asylbewerber in 
Brüssel untergebracht, darunter 408 erwachsene Frauen.97 

In den für diese Studie geführten Interviews mit Asylbewerbern fiel besonders auf, dass für 
die Befragten der Standard und die Qualität der Aufnahmeeinrichtungen die alles 
überragenden Themen waren. Überraschenderweise galt dies weniger für diejenigen 
Frauen, die in getrennten Unterkünften für schutzbedürftige Asylbewerber untergebracht 
waren. Trotz ihrer traumatischen Erfahrungen stand für sie viel mehr die Teilhabe an der 
Gesellschaft und die Übernahme von Eigenverantwortung als für die in Not- oder 
Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerberinnen. Ihnen lag vor allem die 
Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse am Herzen, beispielsweise ausreichende Privatsphäre 
und zureichende sanitäre Anlagen. Getrennte Schlafbereiche für Frauen und Familien sowie 
getrennte, gut zugängliche sanitäre Anlagen sollten daher generell in allen Erst-, 
Gemeinschafts- oder Notunterkünften die Regel sein. Statt jedoch getrennte Unterkünfte 
zum Standard zu erheben, sollten alle Asylbewerberinnen mit und ohne Kinder die Wahl 
zwischen einer getrennten und einer gemischten Unterkunft haben: Nicht alle 
Asylbewerberinnen wollten in einer getrennten Unterkunft bleiben. Wie manche es 
formulierten, seien „nicht Männer das Problem“, sondern primär der Mangel an 
Privatsphäre. Daher sollten möglichst kleinere Unterkünfte errichtet oder genutzt und 
Notunterkünfte (sofern möglich) vermieden werden. In allen Aufnahmeeinrichtungen sollten 
Gemeinschaftsräume, Rückzugsorte für Familien, Frauen und Männer sowie 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten eingeführt werden. Zudem beschrieben diejenigen, die 
durch einen Cateringdienst versorgt werden, die Verpflegung als frustrierend, weil sie 
gezwungen waren, monatelang einseitige und ungewohnte Mahlzeiten zu essen. Eine 
weitere Belastung bestand darin, dass ihre Kinder das ungewohnte Essen ablehnten. Eine 

                                                 
94 Kalkmann, M.: Country Report: Germany. Asylum Information Database, ECRE, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany. 
95 EMN: Annual Report on Asylum and Migration Policy in Belgium. EMN Annual Policy Reports, 2015. S. 71. 
Abrufbar unter: http://www.emnbelgium.be/publication-type/emn-reports-studies/annual-policy-reports. 
96 Schön, M., Simeth, A.: Tischvorlage, München, 12.2.2016. 
97 Hendrickx, M.: EU-Studie „Aufnahme von weiblichen Flüchtlingen“/Interviewerin: Yasemin Bekyol, Fedasil, 
2016. 
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eigene Kochmöglichkeit wurde zwar nicht als entscheidend bezeichnet, sollte aber nach 
Möglichkeit angeboten werden, um Selbstbestimmung zu stärken und Ängste abzubauen.  

Die meisten Aufnahmeeinrichtungen in Belgien stellen getrennte Bereiche für 
Asylbewerberinnen und Familien zur Verfügung. Während der Unterbringungskrise 
Ende 2015 wurden Ausnahmen gemacht, aber unseren Interviewpartnern zufolge kehrt 
langsam wieder der Normalzustand mit getrennter Aufnahme ein. In München wurden die 
Bemühungen um Durchsetzung getrennter Bereiche verstärkt, doch sind diese angesichts 
von über 20 Notunterkünften in Sporthallen, ehemaligen Bürogebäuden und Traglufthallen 
noch unzureichend.98 

In beiden Städten stehen spezielle Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige zur 
Verfügung. Akteure in beiden Städten betonten, diese schutzbedürftige Personengruppe 
werde gezielt identifiziert und sehr gut versorgt. Unterbringung, Gesundheitsversorgung 
und Integration seien transparent und gut strukturiert. Ziel sollte es sein, einen 
vergleichbaren Standard für alle Asylbewerber zu erreichen. 

2.3. Die Schutzbedürftigkeit 

Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, hat die Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien und Deutschland eingeleitet, weil beide Länder 
Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU bis zum 20. Juli 2015 nicht mitgeteilt 
hatten.99 Dies hatte insbesondere hinsichtlich der Feststellung und Beurteilung der 
Schutzbedürftigkeit ein größeres Problembewusstsein in Politik, Medien und Verwaltung zur 
Folge. Des Weiteren wurde die Istanbul-Konvention im März 2016 von Belgien ratifiziert. In 
Deutschland ist die Ratifizierung noch während der laufenden Legislaturperiode geplant.100 

Ob Screening- und Clearingverfahren grundsätzlich zur Beurteilung der Schutzbedürftigkeit 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden geeignet sind, gilt als umstritten: Sowohl in Brüssel als 
auch in München wurde betont, dass die Ermittlung und Anpassung von Methoden zum 
Umgang mit schutzbedürftigen Personengruppen Sache des Bundes ist. Obwohl die 
Richtlinie 2013/33/EU in beiden Staaten nicht im ausreichenden Maße umgesetzt ist, wurde 
die Richtlinie dennoch als ein Instrument begrüßt, welches das Bewusstsein dafür schaffe, 
Vulnerabilität zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings wurde 
die Einführung schneller Screeningverfahren infrage gestellt. Schutzbedürftigkeit 
festzustellen setze vielmehr Zeit und Vertrauen voraus. Schnelle Screeningverfahren 
hingegen könnten einerseits dazu führen, dass nur offenkundige Sachverhalte wie etwa 
eine Behinderung vermerkt würden. Andererseits bestehe die Gefahr, dass zu viele 

                                                 
98 Sozialreferat: Flüchtlingsunterkünfte in München. Landeshauptstadt München, 2016. Abrufbar unter: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Fluechtlinge/Unterkuenfte.html. 
99 Europäische Kommission: Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems: EU-Kommission geht in 
neun Fällen zur nächsten Verfahrensstufe über. Pressemitteilung, Brüssel, 2016. Abrufbar unter: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-270_de.htm. 
100 Möhring, Hupach, Birkwald, weitere Abgeordnete und Fraktion DIE LINKE: Situation von geflüchteten Frauen in 
Deutschland. Drucksache 18/6693, 2015. S. 2. Abrufbar unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf und Königreich Belgien, Auswärtige Angelegenheiten, 
Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit: La Belgique ratifie une convention contre la violence basée sur le 
genre. 2016. Abrufbar unter: 
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_bas
ed_violence. 
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Hinweise aufgenommen würden, weil bestimmte Symptome möglicherweise eher auf 
traumatische Umstände zurückzuführen seien als auf ein erlebtes Trauma.101 

In Belgien hat Fedasil 2014 eigens eine „Einheit für Schutzbedürftigkeit“ (Vulnerability Unit) 
beim Einwanderungsamt eingerichtet, um schutzbedürftige Antragsteller ausfindig zu 
machen, zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dabei können jedoch 
meist nur offenkundige und klar geäußerte Gründe der Schutzbedürftigkeit berücksichtigt 
werden, da bei dem jeweiligen Termin nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Während der 
regulären Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft haben Sozialarbeiter dann im 
Folgenden die Aufgabe, die Asylbewerber sechs Monate lang alle dreißig Tage zu 
begutachten, um eine eventuelle Schutzbedürftigkeit zu ermitteln. Bislang liegen noch 
keine Daten zur Wirksamkeit dieses Verfahrens vor. In Deutschland liegt die Zuständigkeit 
für das Screening der Schutzbedürftigkeit bei Einzelpersonen, die mit Asylbewerbern 
arbeiten oder mit ihnen in Kontakt stehen.  

Besonders schutzbedürftige Asylbewerber ausfindig zu machen, sollte in auf Bundes- und 
Landesebene standardisiert und transparente Maßnahmen für einen genau definierten 
Schutz eingeführt werden. Künftig sollten Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen für alle 
Mitarbeiter und Freiwillige gefördert werden, die mit Asylbewerbern arbeiten, um deren 
geschlechtsbezogene und interkulturelle Sensibilität zu verbessern. Darüber hinaus sollte 
ein Konzept für den Schutz von Asylbewerbern vor Gewalt entwickelt werden. Ein klar 
strukturiertes Beschwerdemanagement sowie Überwachungsmechanismen sollten in allen 
Aufnahmeeinrichtungen eingeführt werden, um Gewalt vorzubeugen und vor Gewalt zu 
schützen. In Belgien ist in den Aufnahmezentren bereits ein 
Beschwerdemanagementsystem vorhanden. Beschwerden müssen allerdings an den 
Direktor der Einrichtung gerichtet werden.102 Anstelle dessen sollte sowohl in Deutschland 
als auch in Belgien ein unabhängiges und klar strukturiertes Beschwerdemanagement und 
Überwachungssystem eingeführt werden, damit die Flüchtlinge mögliche Fälle von 
Belästigung oder versuchter Erpressung durch andere Asylbewerber und Mitarbeiter melden 
können. Zu diesen Maßnahmen sollten auch zugängliche Ombudsmänner und –frauen in 
jeder Gemeinde bzw. Region gehören. 

In München und in Brüssel wurde in Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen und 
Ehrenamtlichen versucht, mithilfe mehrsprachiger Onlineplattformen und Angebote in den 
sozialen Medien Netzwerkaktivitäten zu fördern. In diesem Zusammenhang schlugen einige 
unserer Interviewpartner vor, eine Plattform mit Vereinen und Organisationen ins Leben zu 
rufen, die auf die Rechte der Frau und die Bedürfnisse von Asylbewerberinnen spezialisiert 
sind.103 

2.4. Empfehlungen  

Zuvorderst muss die Transposition und Implementation der Richtlinien 2013/33/EU und 
2013/32/EU gewährleistet werden. Die befragten Akteure in München wie auch in Brüssel 
haben dazu einen Bottom-Up-Ansatz gefordert. Mehr finanzielle Unterstützung sollte 
geleistet, der Dialog zwischen den im Feld tätigen Akteuren intensiviert und ein Netzwerk 

                                                 
101 Serneels, G.: EU-Studie „Reception of Female Refugees“/Interviewerin: Yasemin Bekyol, Solentra, 2016. 
102 Wissing, R.: Country Report: Belgium. Asylum Information Database, ECRE, 2015, S. 13. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium. 
103 In Deutschland bietet die vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe geschaffene 
Onlineplattform https://superheldin-gegen-gewalt.de eine gute Basis. Die empfohlene Onlineplattform sollte über 
Frauenhäuser und Notrufstellen hinaus gehen und auch nichtstaatliche Organisationen und Vereine enthalten.  
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zwischen Best-Practice-Organisationen auf europäischer Ebene eingerichtet werden. 
Fokusgruppen sollten in verschiedenen Ländern geschaffen werden, um Fachwissen zu 
sammeln und die Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU aktiv zu unterstützen. 

Zudem sollte für Familien, die auf der Flucht getrennt wurden, ein Europäisches 
Rückverfolgungssystem in Verbindung mit einer Rechtsberatung eingerichtet werden, denn 
dies ist eine Voraussetzung für die Integration, Stabilität und Überwindung der 
Schutzbedürftigkeit des Einzelnen. 
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3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Das Jahr 2015 war von einer Solidaritätskrise der Mitgliedstaaten und ihrem Ringen um 
gemeinsame Antworten auf den starken Zuwachs von Flüchtlingen und Asylbewerbern nach 
Europa geprägt. Dasselbe gilt für die Konsolidierung des GEAS. Die Kommission hat 2015 
eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil mehrere Mitgliedstaaten die 
Richtlinien 2013/33/EU und 2013/32/EU nicht in nationales Recht umgesetzt hatten. Beide 
Richtlinien enthalten wichtige Vorschriften über schutzbedürftige Personen im Allgemeinen 
und Asylbewerberinnen im Besonderen. 
 
Während im Jahr 2015 die überwiegende Zahl der Flüchtlinge Männer waren, handelte es 
sich bei den ab Januar 2016 neu ankommenden Flüchtlingen zu 60 Prozent um Frauen und 
Kinder. Weibliche und männliche Flüchtlinge sind in jeder Phase ihrer Flucht mit 
unterschiedlichen Hindernissen konfrontiert. Zweifellos erleiden auch Männer in 
bewaffneten Konflikten und auf der Flucht Menschenrechtsverletzungen. Berichte haben 
jedoch gezeigt, dass weibliche Flüchtlinge in jeder Phase der Flucht mehreren Formen 
geschlechtsbezogener Gewalt ausgesetzt sind, zum Beispiel Gewalt durch die eigene 
Familie oder Gemeinschaft (z. B. weibliche Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat), 
sowie Gewalt durch Fremde (z. B. Schleuser, Mitarbeiter von Hafteinrichtungen, 
Grenzwachen, Asylbeamte oder Mitarbeiter von Aufnahmeeinrichtungen), sodass Frauen 
tendenziell einer höheren Gefährdung ausgesetzt sind.  
 
Durch die Richtlinie 2013/33/EU wurden verbesserte und harmonisierte Standards in Bezug 
auf Personen eingeführt, die um internationalen Schutz ersuchen. Ferner werden die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, den speziellen Bedürfnissen von schutzbedürftigen Personen 
Rechnung zu tragen, wie unbegleiteten Minderjährigen, Schwangeren, Alleinerziehenden 
mit minderjährigen Kindern, Opfern des Menschenhandels, Personen mit schweren 
körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen Störungen und Personen, die Folter, 
Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller 
Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung (Artikel 21 und 
22).  
 
Die große Zahl an Asylbewerbern in kurzer Zeit hat den Mitgliedstaaten die Umsetzung 
dieser Schutzvorkehrungen erschwert. Doch die Mitgliedstaaten sollten ihre Verpflichtungen 
nicht aus den Augen verlieren, wenn diese „Notfallsituation“ einmal überwunden ist. Durch 
die Richtlinie 2013/33/EU wurde zwar das Bewusstsein für angemessene 
Unterbringungsstandards und die Berücksichtigung schutzbedürftiger Personengruppen 
geschärft, doch harren die darin festgelegten Standards der Umsetzung. Diese Studie zeigt, 
dass sich die Missstände und die Empfehlungen von Akteuren und Asylbewerbern in Belgien 
und Deutschland trotz der Unterschiede in den Rechtsvorschriften und praktischen 
Verfahrensweisen überraschend stark ähneln.  
 
Gerade in Bezug auf die Aufnahme schutzbedürftiger Asylbewerber lässt sich 
schlussfolgern, dass kleinere Unterkünfte Vorrang erhalten sollten, um dem Risiko 
vorzubeugen, dass Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften Gewalt erleiden oder 
traumatische Erfahrungen erneut durchleben müssen. Da es in allen Phasen der Flucht an 
Privatsphäre mangelt, sollten alle Aufnahme- und Durchgangszentren über getrennte 
Räumlichkeiten mit abschließbaren Türen verfügen und getrennte, gut beleuchtete und 
abschließbare sanitäre Anlagen für Familien, Männer und Frauen gewährleisten. Darüber 
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hinaus sollten Asylbewerberinnen die Möglichkeit haben, zwischen nach Geschlecht 
getrennten und gemischten Unterkünften zu wählen. Sämtliche Aufnahme- und 
Durchgangszentren sollten sichere Rückzugsorte einrichten, um Opfer oder Täter in 
Notsituationen getrennt unterzubringen. Eigene Kochgelegenheiten sollten gegenüber 
Cateringdiensten bevorzugt werden. Ferner sollte das Angebot an Freizeitaktivitäten und 
Informationsveranstaltungen in den Aufnahmeeinrichtungen verbessert werden. 
 
Mangelnde Autonomie und erzwungene Untätigkeit auf unbestimmte Zeit führen zu 
Frustration und Langeweile und bieten daher einen Nährboden für Spannungen, die Gewalt 
begünstigen. Daher sollten in allen Aufnahmeeinrichtungen transparente Maßnahmen 
eingeführt werden, damit die Flüchtlinge Fälle von Belästigung, versuchter Erpressung oder 
Gewalt durch andere Asylbewerber und Mitarbeiter melden können. Zu diesen Maßnahmen 
sollten auch zugängliche Ombudsmänner und –frauen in jeder Gemeinde bzw. Region 
gehören.  
 
Das Personal in den Aufnahmeeinrichtungen sollte aus männlichen und weiblichen 
Mitarbeitern bestehen. Das gilt in besonderem Maße für das Sicherheitspersonal. Das 
Wissen über und die Sensibilität für Fragen der Vulnerabilität sollten bei allen Mitarbeitern 
durch spezifische Schulungen gefördert werden. Inhaltlich sollten dabei asylpolitische 
Fragen und Gendersensibilität einschließlich der Themen sexuelle Gewalt, Menschenhandel 
und weibliche Genitalverstümmelung sowie interkulturelle Kompetenz vermittelt werden. 
Daher sollte eine langfristige Kooperation zwischen den Aufnahmeeinrichtungen und 
Experten zum Umgang mit gewalttätigen und sexuellen Übergriffen gefördert werden. Des 
Weiteren sollte – insbesondere solange Artikel 21 und 22 der Richtlinie 2013/33/EU in 
einem Mitgliedstaat noch nicht vollständig umgesetzt sind – die Unterstützung für 
nichtstaatliche Organisationen und Vereine verstärkt werden, die spezifische und 
individuelle Beratungsdienste und Workshops über Rechte, Gesundheit, Berufschancen und 
Selbstverteidigungskurse anbieten.  
 
Um die Integration, Stabilität und den Heilungsprozess des Einzelnen zu fördern, sollte 
zudem für auf der Flucht getrennte Familien ein Europäisches Rückverfolgungssystem in 
Verbindung mit einer Rechtsberatung eingerichtet werden.  
 
In Bezug auf das Asylverfahren geht aus den Interviews hervor, dass den Asylbewerbern 
ein weiblicher Gesprächspartner für die Befragung im Rahmen des Asylverfahrens 
angeboten wurde. Kritisiert wurde hingegen ein Mangel an Dolmetscherinnen. Außerdem 
sollten Asylbewerberinnen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Asylverfahren unabhängig von 
ihren Ehemännern durchzuführen. 
 
Zur Verwirklichung dieser Empfehlungen und der vollständigen Umsetzung der 
Richtlinie 2013/33/EU sollte ein Bottom-Up-Ansatz gewählt werden, um das Vertrauen in 
die Durchsetzung der Schutzmaßnahmen zu fördern. Eine stärkere Koordinierung und ein 
intensiverer Dialog zwischen den Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung des GEAS 
essentiell. Dazu gehören auch die Überwachung der Umsetzung, die Förderung und 
Unterstützung der Zusammenarbeit, sowie der Austausch bewährter Verfahren. Insgesamt 
sollten die politischen Entscheidungsträger die Diskussion über Flüchtlinge und 
Asylbewerber eher als eine Diskussion über Chancen als über Krisen und Risiken führen. 
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ANHANG I: FALLSTUDIE MÜNCHEN 

1. Einleitung 

Unmittelbar nachdem die deutsche Regierung beschlossen hatte, in der sogenannten 
„Flüchtlingskrise“ 2015 Verantwortung zu übernehmen, trafen allein am 5. und 
6. September 2015 18.400 Asylbewerber104 und Flüchtlinge am Münchener Hauptbahnhof 
ein. München war eines der wichtigsten Ankunfts- und Verteilungszentren in 
Deutschland.105 Gleichzeitig wurde München zum Sinnbild der sogenannten 
„Willkommenskultur“, die geprägt war vom Einsatz der freiwilligen Helfer und des 
Organisationstalents von Polizeikräften und Verwaltungsmitarbeitern, von der Medien auf 
der ganzen Welt berichteten.  

Da Bayern eine besonders lange Außengrenze hat, ist das Bundesland seit jeher einer der 
wichtigsten Ankunftsorte für Flüchtlinge. Trotzdem war Bayern von dem Zustrom der bis 
Ende des Jahres eintreffenden Flüchtlinge und Asylbewerber überwältigt. 2015 wurden 
insgesamt 759.054 Flüchtlinge in Bayern gezählt. 399.969 Asylbewerber wurden nach dem 
innerdeutschen Verteilungsschlüssel, dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“, auf 
andere Regionen in Deutschland verteilt.106 Bis Dezember 2015 waren ca. 1,1 Millionen 
Flüchtlinge in Deutschland eingetroffen, wobei einige möglicherweise falsch gezählt wurden 
oder nur auf der Durchreise in ein anderes Land waren.107 Insofern verwundert es nicht, 
dass Deutschland grundlegende Anforderungen an eine angemessene Aufnahme von 
Asylbewerbern nicht erfüllen konnte, da es bei der Aufnahme zunächst nur darum ging, 
Obdachlosigkeit zu vermeiden. Langfristig sind diese Mängel im Zusammenhang mit dem 
Schutz vulnerabler Asylbewerber nicht hinnehmbar. 

2. Rahmen 

Deutschland ist ein Bundesstaat. Daher ist das Aufnahmesystem auf die Bundes-, Landes- 
und kommunale Ebene aufgeteilt. Während die Aufnahmekapazität und die Zahl der 
Asylbewerber, denen Unterkunft gewährt werden muss, auf Bundesebene anhand des 
Königsteiner Schlüssels ermittelt wird, sind die Länder für Integration, Bildung, 
Beschäftigung und Unterbringung zuständig. Mithilfe einer speziellen Software – EASY 
(Abkürzung des Begriffs „Erstverteilung von Asylsuchenden“) – wird festgelegt, wo ein 
Antragsteller je nach Kapazität der Bundesländer seinen Asylantrag in Deutschland stellen 
muss.108 

Nach der Zuweisung werden Asylbewerber auf Gemeindegebiete mit zentralen und 
dezentralen Aufnahmekapazitäten verteilt. Die zentrale Aufnahme besteht aus den 

                                                 
104 Zur Vereinfachung wurde auf eine Doppelbezeichnung verzichtet. Grundsätzlich bezieht sich bei allen 
personenbezogenen Bezeichnungen die gewählte Form gleichermaßen auf Angehörige beider Geschlechter. 
105 Schön, M., Simeth, A.: Tischvorlage, München, 12.2.2016. 
106 Der Königsteiner Schlüssel ist ein Quotensystem, nach dem in Deutschland die Aufnahmekapazität der 
einzelnen Bundesländer festgelegt wird. Dies richtet sich nach den Steuereinnahmen (2/3 Anteil an der Quote) 
und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil an der Quote). Anschließend werden die Asylbewerber und Flüchtlinge auf 
Bundesebene auf diese Bundesländer verteilt. 15,52 % der Asylbewerber werden demnach auf Bayern verteilt. 
Somit liegt Bayern an zweiter Stelle hinter Nordrhein-Westfalen.  
107 Turi, E.: Tischvorlage: Asyl – Die politische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Bayrisches 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, 2016. 
108 BAMF: Asylverfahren: Verteilung der Asylbewerber und Ablauf eines Asylverfahrens. 2016. Abrufbar unter: 
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html. 
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sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen alle Asylbewerber als Erstes 
untergebracht werden. Nach geltendem Recht können Antragsteller dazu verpflichtet 
werden, bis zu sechs Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung zu bleiben. Für diese, sowie 
einige Gemeinschaftsunterkünfte, ist das Bundesland verantwortlich. Dezentrale 
Unterbringungen bestehen aus Gemeinschaftsunterkünften, für die allein die Kommunen 
zuständig sind, die jedoch von dem jeweiligen Bundesland finanziert werden.109 

Das Asylverfahren wird in Deutschland ausschließlich vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) verwaltet, das über 60 Außenstellen in den regionalen 
Erstaufnahmeeinrichtungen verfügt. Im Anschluss an die Zuweisung in eine 
Erstaufnahmeeinrichtung nach dem Königsteiner Schlüssel, werden die Asylbewerber in der 
Erstaufnahmeeinrichtung registriert. Anschließend müssen sie ihren Antrag persönlich bei 
der Außenstelle des BAMF stellen, das für den jeweiligen Bezirk zuständig ist. Daraufhin 
wird das Asylverfahren eingeleitet und eine zweite Anhörung des Asylbewerbers 
durchgeführt, um über jeden Antrag einzeln zu entscheiden.110 

Das in Deutschland geltende Asylverfahren wird derzeit von vielen Beteiligten stark 
kritisiert, da es mehr Zeit in Anspruch nimmt als in der Richtlinie 2013/32/EU 
vorgesehen.111 Nach innerstaatlichem Recht soll die Verfahrensdauer seit September 2015 
nur drei Monate betragen. Dennoch wurden 2015 trotz der Zahl von 1,1 Millionen neu 
eingetroffenen Asylbewerbern nur 467.649 Asylverfahren eingeleitet. Die große Diskrepanz 
zwischen der Zahl der im EASY-System registrierten Flüchtlinge und der Zahl der 
tatsächlich eingereichten Anträge (das sogenannte „EASY-Gap“) ist bis heute nicht 
geschlossen. In diesem Zusammenhang wurden für Flüchtlinge aus Eritrea und Syrien 
sowie für Minderheiten aus dem Irak beschleunigte Asylverfahren eingeführt. Ferner 
wurden in Bamberg und Manching für Asylbewerber aus „sicheren Herkunftsländern“ 
besondere Zentren, die sogenannten Ankunfts- und Rückführungseinrichtungen (ARE), 
geschaffen.112 Alternativ müssen Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern während der 
Dauer ihres Verfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, da ihre Anträge 
schneller bearbeitet werden.113 

Im Allgemeinen werden in Deutschland vier Formen der Unterbringung von Asylbewerbern 
unterschieden, nämlich zentrale Aufnahmeeinrichtungen bzw. Erstaufnahmeeinrichtungen, 
Gemeinschaftsunterkünfte, dezentrale Aufnahmeeinrichtungen und spezielle Einrichtungen 
für besonders vulnerable Personen. Die Verwaltungsstrukturen und Rechtsvorschriften 
variieren je nach Bundesland. Der Unterbringungsstandard wird auch durch den Status und 
die Aufenthaltsdauer des einzelnen Asylbewerbers bestimmt.114 Die Standards in den 
Aufnahmeeinrichtungen und die den Asylbewerbern während ihres Verfahrens 
                                                 
109 Kalkmann, M.: Country Report: Germany. Asylum Information Database, ECRE, 2015. S. 51 ff. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany. 
110 BAMF: Asylverfahren: Verteilung der Asylbewerber und Ablauf eines Asylverfahrens. 2016. Abrufbar unter: 
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html. 
111 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes, ABl. L 180 vom 29.6.2013. 
Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=DE. 
112 Ghana sowie der westliche Balkan wurden Ende 2015 zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Anfang 2016 
wurden per Gesetz Algerien, Tunesien und Marokko zu sicheren Herkunftsländern erklärt. 
113 AIDA: The Safe Country Concepts: Germany. 2016. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/Germany/asylum-procedure/safe-country-concepts. 
114 Müller, A.: Die Organisation der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Deutschland. Working 
Paper Nr. 55 der Forschungsgruppe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg, 2013, S. 12 f. 
Abrufbar unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-
organisation-und-aufnahme-asylbewerber.html. 
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bereitgestellten materiellen Leistungen hängen von den Rechtsvorschriften im jeweiligen 
Bundesland ab.115 Die meisten Bundesländer haben eigene Aufnahmevorschriften und zum 
Teil auch eigene Integrationsgesetze. Die praktische Ausführung dieser Aufgaben wird in 
letzter Instanz an die Gemeinden übertragen, wobei die entstehenden Kosten vom 
jeweiligen Bundesland erstattet werden.116 Diese Verfahrensweise hat ein landesweit sehr 
heterogenes Aufnahme- und Unterbringungssystem und damit auch unterschiedliche 
Handlungsspielräume für die betroffenen Akteure zur Folge. Die Art der Aufnahme, 
Mindeststandards, Überwachung und Betreuung sind in den einzelnen Einrichtungen sehr 
unterschiedlich geregelt.117 Im Oktober 2015 richtete der Bund sogenannte Wartezentren 
ein, um Bayern – der Zielpunkt der Westbalkanroute – bei der Registrierung von 
Antragstellern zu entlasten.118 In diesen Zentren (Feldkirchen und Erding) konnten bis zu 
5.000 Asylbewerber für bis zu drei Tage aufgenommen werden, bevor sie anschließend auf 
eine der Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland verteilt wurden.  

Des Weiteren ist es Asylbewerbern nicht gestattet, während ihres Asylverfahrens sowie für 
bis zu drei Monate nach Erhalt der Aufenthaltsgestattung den ihnen zugewiesenen Bezirk 
bzw. das Bundesland ohne offizielle Genehmigung zu verlassen.119 In Bayern gelten weitere 
Einschränkungen, nach denen die Asylbewerber in den Gemeinschaftsunterkünften bleiben 
müssen, um materielle Leistungen beziehen zu können. Diese bayerische Regelung sowie 
das langwierige Verwaltungsverfahren, das im Falle des Auszugs aus einer bestimmten 
Einrichtung in Krisensituationen befolgt werden muss, sind hoch umstritten. Ein weiteres 
von Asylbewerbern, Ehrenamtlichen und Sozialarbeitern genanntes Problem betrifft die 
Verpflegung. Da in der zweiten Jahreshälfte 2015 in ganz Deutschland zahlreiche 
Notunterkünfte unter anderem in ehemaligen Bürogebäuden, in Schulsporthallen oder 
Traglufthallen eingerichtet werden mussten, wurde die Vollverpflegung durch 
Cateringdienste als materielle Leistung eingeführt. Diese Lösung erwies sich insbesondere 
für Schwangere und Mütter als problematisch, die das Essen für ihre Kinder nicht selbst 
zubereiten konnten. Ferner gaben einige der in Notunterkünften untergebrachten 
Asylbewerber in den Interviews an, dass sie auf Vorhänge sowie auf getrennte, 
abschließbare Räume und sanitäre Anlagen verzichten mussten. 

Auch im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung bestehen Unterschiede zwischen 
den Bundesländern. In Deutschland erhalten anerkannte Flüchtlinge grundsätzlich eine der 
gesetzlichen Krankenversicherung entsprechende Gesundheitsversorgung. Für Antragsteller 
mit begrenztem Aufenthaltsstatus und subsidiärem Schutz gilt jedoch eine im 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) festgelegte Differenzierung. Innerhalb der ersten 
15 Monate wird nur die medizinische und zahnmedizinische Versorgung im Falle akuter 
Krankheiten und Schmerzen zugesichert. Eine reguläre Gesundheitsversorgung wird bei 
Schwangerschaft und Entbindung sowie für Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen 

                                                 
115 Kalkmann, M.: Country Report: Germany. Asylum Information Database, ECRE, 2015. S. 51. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany. 
116 Aumüller, J., Daphi, P., Biesenkamp, C.: Die Aufnahme von Flüchtlingen in den Bundesländern und Kommunen. 
Behördliche Praxis und zivilgesellschaftliches Engagement. Studie im Auftrag der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart, 
2015. S. 13 f. 
117 Wendel, K.: Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland: Regelungen und Praxis der Bundesländer im 
Vergleich. Pro Asyl e.V., Frankfurt am Main, 2014. S. 6. Abrufbar unter: https://www.proasyl.de/news/pro-asyl-
studie-zur-unterbringung-von-fluechtlingen-in-deutschland/. 
118 Watzke, M.: Bayern als Transitland. Deutschlandradio Kultur, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.deutschlandradiokultur.de/fluechtlingskrise-bayern-als-
transitland.1001.de.html?dram:article_id=334500. 
119 Kalkmann, M.: Country Report: Germany. Asylum Information Database, ECRE, 2015. S. 47. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany. 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany
https://www.proasyl.de/news/pro-asyl-studie-zur-unterbringung-von-fluechtlingen-in-deutschland/
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gewährleistet. In der Praxis ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung allerdings in den 
einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt: Während in Hamburg und Bremen alle 
Asylbewerber unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus eine Gesundheitskarte erhalten, 
müssen Asylbewerber in Bayern und den meisten anderen Bundesländern vor dem Erhalt 
einer Aufenthaltsgestattung vom medizinischen Personal in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
oder auf Antrag beim Sozialamt ihrer Gemeinde an einen Arzt überwiesen werden und 
einen Krankenschein ausgestellt bekommen.120 Dieser Sachverhalt ist sehr umstritten, und 
viele nichtstaatliche Organisationen wie beispielsweise der Bayerische Flüchtlingsrat führen 
an, dass Verwaltungsmitarbeiter ohne medizinischen Hintergrund nicht über das 
medizinische Schicksal von Asylbewerbern entscheiden sollten.  

Auf der kommunalen Ebene lassen sich ähnliche Abweichungen feststellen. So gilt 
beispielsweise die Stadt München in Bezug auf die Aufnahme und Unterbringung von 
Asylbewerbern als eines der positiven Praxisbeispiele, und dennoch sind sehr 
unterschiedliche Aufnahmestandards zu beobachten: In der Stadt und im Großraum 
München werden über 50 Aufnahmeeinrichtungen betrieben. Der Stadt München selbst 
wurden bis Dezember 2015 insgesamt 7.303 Asylbewerber zugewiesen. Davon wurden 
1.928 in Erstaufnahmeeinrichtungen des Bundes, 1.765 in Gemeinschaftsunterkünften des 
Landes Bayern und 3.610 in dezentralen Gemeinschaftsunterkünften in kommunaler 
Zuständigkeit untergebracht.121 Der Frauenanteil dieser Flüchtlinge liegt laut Vermutungen 
bei 20 bis 25 Prozent. Es gibt mehrere Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige, einige 
Aufnahmeeinrichtungen mit getrennten Bereichen für Frauen und Familien, zwei 
Wohnungen mit ca. 30 Plätzen und eine nur Frauen vorbehaltene Aufnahmeeinrichtung, in 
der ca. 60 Asylbewerberinnen unterkommen können. Diese 90 Plätze sind jedoch bereits 
belegt, sodass weiterhin Kapazitäten fehlen. Zudem ist es in Gemeinschaftsunterkünften 
vorgekommen, dass alleinstehende Frauen zusammen mit mehreren Männern in einem 
Raum untergebracht waren. Das vordringlichste Problem in der Praxis sind die fehlende 
Zugänglichkeit und Trennung von sanitären Anlagen. Da die Asylbewerber verpflichtet sind, 
während des Asylverfahrens in der ihnen zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung zu bleiben, 
haben Frauen, die sich unwohl fühlen oder Belastungen ausgesetzt sind, keine Möglichkeit, 
aus einer Gemeinschaftsunterkunft auszuziehen. Nur in Notfallsituationen können sie in 
einem Frauenhaus Zuflucht finden. Aus der Praxis wird allerdings berichtet, dass sich die 
Kostenklärung für eine Kostenübernahme als schwierig erweist.122 

Akteure und Asylbewerberinnen, die im Rahmen dieser Studie einen Einblick in die 
Situation weiblicher Flüchtlinge in München vermittelten, wiesen auf Unterschiede bei der 
Unterbringung, Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und eine 
mangelnde Privatsphäre in den Notunterkünften hin.  

3. Methoden 

Diese Studie stützt sich auf qualitative Forschungsmethoden. Nach einer Auswertung der 
bisherigen einschlägigen Forschung wurde eine partizipative Feldforschung auf der 
Grundlage ausführlicher qualitativer Interviews mit im Asylbereich tätigen 

                                                 
120 Ebd., S. 63. 
121 Schön, M., Simeth, A.: Tischvorlage, München, 12.2.2016. 
122 Möhring, Hupach, Birkwald, weitere Abgeordnete und Fraktion DIE LINKE: Situation von geflüchteten Frauen in 
Deutschland. Drucksache 18/6693, 2015. S. 12. Abrufbar unter: 
 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806693.pdf. 
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Schlüsselakteuren durchgeführt.123 Darüber hinaus wurden exemplarische Interviews mit 
Asylbewerberinnen geführt, und zwar in einer Notunterkunft – einem ehemaligen 
Bürogebäude, in dem 500 Flüchtlinge124 untergebracht waren – sowie in einer Wohnung für 
24 schutzbedürftige weibliche Flüchtlinge.125 Da sich die meisten Frauen in 
Einzelgesprächen nicht wohl fühlten, wurden Arbeitsgruppen geschaffen und die einzelnen 
Fragen nacheinander erklärt. Die Fragen konnten dann entweder mündlich oder schriftlich 
beantwortet werden. Da alle Interviews im Beisein anderer Asylbewerberinnen und manche 
im Beisein von Sozialarbeitern stattfanden, ist eine soziale Erwünschtheit der Antworten 
nicht auszuschließen.  

4. Erkenntnisse 

Alle für diese Studie befragten Akteure betonten, dass ein gutes Netzwerk zwischen 
Stadtbeamten, Ehrenamtlichen und Organisationen geschaffen wurde, und beurteilten die 
Zusammenarbeit positiv. Die Schlüsselakteure waren übereinstimmend der Ansicht, dass 
die Stadt München, ihre Verwaltungsmitarbeiter, die Polizei und die ehrenamtlichen Helfer 
am Ende des Jahres 2015 eine gute Leistung erbracht und sich erfolgreich dafür eingesetzt 
hatten, die Flüchtlinge unterzubringen und deren Obdachlosigkeit zu vermeiden. 

Außerdem wiesen die Befragten darauf hin, dass ein hohes Bewusstsein für den 
Aufklärungsbedarf und die spezifischen Bedürfnisse schutzbedürftiger Personengruppen 
vorhanden ist. Zudem werde ein offener Dialog mit den Behörden der Stadt München 
geführt. Besonders positiv wurde von den nichtstaatlichen Organisationen und Vereinen in 
den Interviews hervorgehoben, dass München die Finanzmittel aufgestockt habe, obwohl 
die Bedingungen auf Bundes- und Landesebene restriktiver seien.  

Screeningmethoden zur Beurteilung eines möglichen Schutzbedarfs bei Asylbewerbern sind 
den Interviewpartnern zufolge umstritten, weil die Ermittlung und Feststellung der 
Schutzbedürftigkeit ein Prozess ist, der Vertrauen voraussetzt und sich nicht mit schnellen 
Maßnahmen durchführen lässt. Im Rahmen dieser Fallstudie konnte nicht festgestellt 
werden, dass standardisierte Clearing- oder Screeningverfahren zur Ermittlung der 
Schutzbedürftigkeit eingesetzt werden. Unseren Interviewpartnern zufolge wurde die 
Schutzbedürftigkeit nur gelegentlich durch engagierte Mitarbeiter von beauftragten 
Sozialdiensten überprüft. Gemäß der Richtlinie 2013/33/EU ist die Ermittlung 
schutzbedürftiger Personen jedoch eine staatliche Aufgabe, ebenso wie der Staat dafür 
zuständig ist, Maßnahmen zum Schutz schutzbedürftiger Personengruppen zu ergreifen. Die 
Feststellung und Behandlung der Schutzbedürftigkeit sollte nicht von einzelnen 

                                                 
123 Die Interviews wurden mit folgenden Organisationen durchgeführt: dem Bayerischen Flüchtlingsrat, einem 
unabhängigen Dachverband von im Asylbereich tätigen Vereinen und Verbänden aus Bayern; Caritas Alveni, 
einem Untergremium der Caritas, das sich ausschließlich mit Sozialdiensten für Asylbewerber befasst; Caritas 
München, einer überwiegend in der Sozialberatung von Asylbewerbern tätigen Wohlfahrtsorganisation; den 
Mitbegründern einer Unterkunft für geflüchtete Frauen, die von Condrobs e.V., einem Träger für Sozialhilfe in 
Bayern betrieben wird; dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration; IMMA 
e.V., einem Verein zur Unterstützung der Rechte und der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen; JADWIGA 
e.V., einem Verein für Opfer von Frauenhandel und von Ausbeutung der Arbeitskraft; Refugio München e.V., einer 
psychosozialen Beratungs- und Betreuungsstelle für Flüchtlinge und Opfer von Folter; SOLWODI München e.V., 
Solidarität für Frauen in Not, einem Verein für Migrantinnen, die Opfer von Sextourismus, Menschenhandel oder 
Zwangsheirat geworden sind; und Terre des Femmes München e.V., einer Menschenrechtsorganisation für die 
Rechte der Frau, die sich auch mit der Bewusstseinsbildung zum Thema weibliche Genitalverstümmelung befasst. 
124 Anfang des Jahres 2016 waren in dieser Aufnahmeeinrichtung 800 Asylbewerber untergebracht. 
125 Diese zwei Unterbringungseinheiten können als repräsentativ für die verschiedenen Unterkunftssituationen von 
Frauen betrachtet werden. Bei weiteren Studien sollte die Zahl der untersuchten Fälle erweitert werden. 
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Sozialarbeitern abhängen. Hingegen waren die Akteure übereinstimmend der Meinung, 
dass die besondere Gruppe der unbegleiteten Minderjährigen ermittelt und sehr gut 
versorgt wird, da Unterbringung, Gesundheitsversorgung und Integration transparent und 
gut strukturiert erfolgen.  

Bei den insgesamt über 50 Aufnahmeeinrichtungen, darunter 26 Notunterkünfte, weichen 
die Standards in vielen Bereichen teils stark voneinander ab.126 Wie zuvor erwähnt, wurde 
zwar einerseits eingeräumt, dass in der Krisenphase zwischen September und 
Dezember 2015 Maßnahmen erforderlich waren, um Obdachlosigkeit zu verhindern. 
Andererseits wurde aber auch betont, dass diese Notunterbringung nicht allgemein üblich 
werden durfte. Sowohl die Akteure als auch die Asylbewerber kritisierten die 
Massenunterbringung und wiesen auf fehlende gemeinsame Räume, fehlende getrennte 
Räume für Frauen und Familien sowie einen Mangel an Privatsphäre hin. Als Mängel des 
Münchener Aufnahmesystems wurden ferner der ständige Lärmpegel in 
Gemeinschaftsunterkünften sowie fehlende zugängliche und abschließbare sanitäre Anlagen 
und das Catering in den meisten Unterkünften genannt. Alle Asylbewerberinnen, ob mit 
oder ohne Kinder, sollten die Möglichkeit erhalten, zwischen einer nach Geschlecht 
getrennten oder gemischten Unterbringung zu wählen. Entgegen der allgemeinen 
Auffassung hatten nicht alle Asylbewerberinnen den Wunsch nach getrennter 
Unterbringung. Einige von ihnen sagten, dass nicht die Männer das Problem seien, sondern 
der Mangel an Privatsphäre.  

Unabhängig davon sollten den befragten Akteuren zufolge Schulungen zur 
geschlechtsbezogenen Bewusstseinsbildung für alle Mitarbeiter einschließlich des 
Sicherheitspersonals in sämtlichen Aufnahmeeinrichtungen verpflichtend sein. Alle 
Aufnahmeeinrichtungen sollten grundsätzlich mehr weibliche Sicherheitskräfte einstellen, 
und zu jeder Tageszeit – insbesondere nachts – sollten geschlechtersensible 
Sicherheitskräfte vor Ort sein. Ferner sollte ein unabhängiges und klar strukturiertes 
Beschwerdemanagement und Überwachungssystem eingeführt werden, damit die 
Flüchtlinge mögliche Fälle von Belästigung oder versuchter Erpressung durch andere 
Asylbewerber oder Mitarbeiter melden können. Zu diesen Maßnahmen sollten auch 
zugängliche Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen in jeder Gemeinde gehören. 
Außerdem sollte die Aufenthaltspflicht neu bewertet werden, um die zeitraubenden 
Verwaltungsabläufe zu vermeiden, die für eine Trennung von Opfern und Tätern in 
Notfallsituationen erforderlich sind. Den Akteuren zufolge haben viele Münchener 
Einwohner angeboten, Asylbewerber bei sich unterzubringen, aber während des 
Asylverfahrens ist es nur extrem traumatisierten Asylbewerbern nach Ausstellung eines 
entsprechenden Gutachtens gestattet, aus der ihnen zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung 
auszuziehen.  

In allen mit Asylbewerbern geführten Interviews wurden Standard und Qualität der 
Aufnahmeeinrichtung als wichtigstes Thema hervorgehoben. Trotz ihrer traumatischen 
Erfahrungen hatten die Frauen, die in speziellen Aufnahmeeinrichtungen für vulnerable 
Asylbewerber untergebracht waren, einen besonders stark ausgeprägten Wunsch nach 
Selbstverwirklichung in der Gesellschaft und nach Eigenverantwortung. Für die in einer 
Notunterkunft untergebrachten Asylbewerberinnen hingegen standen vor allem die 
Grundbedürfnisse im Vordergrund, beispielsweise die Ablehnung der gelieferten Mahlzeiten 
und unzureichende sanitäre Anlagen. Insbesondere Mütter berichteten von Schwierigkeiten, 

                                                 
126 Sozialreferat: Flüchtlingsunterkünfte in München. Landeshauptstadt München, 2016. Abrufbar unter: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Fluechtlinge/Unterkuenfte.html. 
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ihre Kinder ohne leicht zugängliche und ausreichende sanitäre Anlagen für die Schule 
vorzubereiten. Sie betonten außerdem, dass es schwierig sei, eine Suppe für erkrankte 
Familienmitglieder zuzubereiten oder ihre Kinder dazu zu bringen, die gelieferten 
Mahlzeiten zu essen. In den Interviews wurde deutlich, dass die Vollverpflegung durch 
Cateringdienste zum einen frustrierend für die Asylbewerber ist, weil sie monatelang wenig 
abwechslungsreiche und oft ungewohnte Speisen essen müssen. Zum anderen ist die 
Unzufriedenheit mit der Verpflegung offenbar auch eine Möglichkeit, ganz allgemein 
empfundene Frustrationen und Ängste auszudrücken. Daher tragen Kochgelegenheiten 
nicht nur dazu bei, die eigene Identität und Selbstbestimmung der Asylbewerber zu 
fördern, sondern stärken auch ein Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl und können somit 
zum Stressabbau beitragen.  

Über den Zugang zur Gesundheitsversorgung wird in Deutschland allgemein und in Bayern 
im Besonderen intensiv diskutiert, und auch in den Interviews wurde dies wiederholt 
thematisiert. Einige Akteure waren der Ansicht, dass das Gesundheitssystem ohne 
Gesundheitskarte nicht akzeptabel sei. Abgesehen von der Erstuntersuchung im Hinblick 
auf ansteckende Krankheiten bei der Registrierung wird die Gesundheitsversorgung 
überwiegend durch ehrenamtliche Helfer geleistet. Andere Akteure hingegen hielten den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung für ausreichend, da in München zahlreiche Ärzte, 
Hebammen und Krankenschwestern zur Verfügung stünden und vielfach ehrenamtliche 
Hilfe leisteten. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass die Schwangerschaftsverhütung in 
den Gesundheitsleistungen inbegriffen ist und dass die Gesundheitsvorsorge für 
Schwangere in München besonders gut funktioniert. Die weibliche Genitalverstümmelung 
rückt zunehmend ins Bewusstsein. Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen werden 
jedoch nur von ehrenamtlichen Helfern und nichtstaatlichen Organisationen durchgeführt.  

Die allgemeinen Rückmeldungen der Asylbewerber selbst variierten je nach Unterbringung. 
Antragsteller in der spezialisierten Aufnahmeeinrichtung für schutzbedürftige 
Asylbewerberinnen erhalten eine Gesundheitskarte, und alle Befragten empfanden den 
Zugang zur ärztlichen Versorgung als einfach und angemessen. Viele der befragten 
Asylbewerber aus der Notunterkunft gaben an, dass die medizinische Versorgung zwar 
zugänglich aber unzureichend sei. Dies wurde auf fehlende Sprachkenntnisse und 
Übersetzungsprobleme zurückgeführt. Über 20 Prozent der Befragten betonten, dass die 
Ärzte in Deutschland besonders freundlich und fürsorglich seien. Während zudem alle 
Flüchtlinge in der speziellen Unterkunft für schutzbedürftige Frauen psychologisch betreut 
wurden, äußerten viele der Asylbewerberinnen in der regulären Aufnahmeeinrichtung den 
dringenden Wunsch nach einer Therapie oder nach Aktivitäten in reinen Frauengruppen, um 
Stress abzubauen.  

Es wurde bemängelt, dass die Sozialdienste und die psychologische Therapie überwiegend 
von karitativen Einrichtungen oder Wohlfahrtsverbänden getragen werden, die nur geringen 
Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess haben. Die psychologische Therapie kann 
auch vom Staat bereitgestellt werden, aber der hohe bürokratische Aufwand wirkt 
abschreckend auf die Asylbewerber. In München werden psychologische Therapien 
hauptsächlich von der nichtstaatlichen Organisation Refugio e.V. durchgeführt, die stark 
überlastet ist und lange Wartelisten führt. Allerdings betonen einige Akteure, dass eine 
individuelle psychologische Therapie erst dann stattfinden sollte, wenn sich ein Flüchtling in 
einer stabilen Situation befindet. Therapien sind bei einer Massenunterbringung oder einer 
bevorstehenden Familienzusammenführung besonders schwer durchzuführen. Um Ängste 
abzubauen, sollten daher gruppenorientierte Freizeitaktivitäten stärker gefördert und 
unterstützt werden. 
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In der Studie bestätigt sich, dass Integrationsbemühungen bei einem angemessenen 
Aufnahmestandard am erfolgreichsten sind. Nach Angaben der befragten Akteure werden 
durchaus Anstrengungen unternommen, um den Zugang zu Sprachkursen und Bildung zu 
verbessern, doch werden diese nach wie vor überwiegend in Form von freiwilligen Kursen in 
den Aufnahmeeinrichtungen durchgeführt. Der Mangel an Sprachkursen und die damit 
zusammenhängende Bewilligung von Plätzen für Asylbewerber mit Bleibeperspektive in 
Deutschland werden äußerst kritisch gesehen. Der unzureichende Zugang zu Sprachkursen 
führt zu Demotivation und Frustration und hat Neid und Spannungen zwischen den 
Bewohnern der Aufnahmeeinrichtungen zur Folge. Die Asylbewerber nannten die fehlenden 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten (ein Problem für Asylbewerber und deutsche Staatsbürger) 
als weiteres Hindernis für die Teilnahme an Sprachkursen. 

Frauen könnten weiter gestärkt werden, wenn ausschließlich Frauen vorbehaltene 
Gemeinschaftsräume zur Verfügung stünden, in denen sie auf Informationsabenden 
allgemeine Auskünfte erhalten und über die Rechte und die Selbstbestimmung der Frau 
informiert werden. Die meisten befragten Akteure waren der Ansicht, dass es wichtig ist, 
Freizeitaktivitäten, Informationen und Beratung in den Aufnahmeeinrichtungen anzubieten. 
Sie regten auch an, dass die Sozialarbeiter Frauen in ihren Räumen „abholen“, da sie 
wegen vorheriger Erfahrungen eingeschüchtert sein können und von Bildungsaktivitäten 
fernbleiben.  

Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern gestaltet sich die Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen und Berufsqualifikationen auch in Deutschland schwierig. Daher 
werden in Bayern Teilqualifikationen angeboten, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. Diese Angebote fördern zwar möglicherweise die Teilnahme von Frauen am 
Arbeitsmarkt, doch die Wirksamkeit der Maßnahmen muss sich noch zeigen. Der 
unzureichende Zugang zu Sprachkursen und die fehlenden Deutschkenntnisse vieler 
Asylbewerber machen den Zugang zu Beschäftigung zu einer der größten 
Herausforderungen der kommenden Jahre.  

5. Empfehlungen 

Die Stadt München verfügt über ein gut entwickeltes Informationsnetzwerk. Informationen 
über die Aufnahmeeinrichtungen und die Zahl ihrer Bewohner sind im Internet öffentlich 
zugänglich. Darüber hinaus finden regelmäßig Bürgerinformationsveranstaltungen statt, um 
die Unterstützung der Menschen vor Ort zu verstärken. Trotz einer insgesamt guten 
Informationspolitik stehen bislang noch keine statistischen Daten zum Geschlecht von 
Asylbewerbern zur Verfügung, sollten jedoch künftig mit erfasst werden. Ferner wurden 
Anstrengungen unternommen, um Netzwerkaktivitäten mithilfe von mehrsprachigen 
Onlineplattformen zu erleichtern. Netzwerke bestehen zwischen der Kommunalverwaltung 
und Vereinen, nichtstaatlichen Organisationen und einzelnen ehrenamtlichen Helfern in 
München. Eine der Empfehlungen unserer Interviewpartner bestand darin, eine 
Onlineplattform einzuführen, die gezielt auf die Bedürfnisse von Asylbewerberinnen 
ausgerichtet ist.127  

Zudem würden kleinere Unterbringungseinheiten mit mehr Privatsphäre zum Abbau von 
Stress und Konflikten für schutzbedürftige Personen beitragen, die die Wahl zwischen einer 

                                                 
127 Die Onlineplattform https://superheldin-gegen-gewalt.de/ bietet hierfür eine gute Basis. Der Schwerpunkt der 
Plattform liegt auf Frauenrechtsorganisationen, allerdings sind keine Vereine integriert und die Informationen nicht 
in mehreren Sprachen verfügbar. 

https://superheldin-gegen-gewalt.de/
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nach Geschlecht getrennten und einer „gemischten“ Unterbringung haben sollten. Selbst in 
gemischten, Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften sollten getrennte 
Schlafbereiche ebenso wie getrennte, leicht zugängliche sanitäre Anlagen für Frauen und 
Familien die Regel sein. Die standardisierte Ermittlung schutzbedürftiger Asylbewerber 
sollte in die Rechtsvorschriften auf Bundes- und Landesebene aufgenommen werden. 
Ferner sollten transparente Maßnahmen für spezifische Schutzvorkehrungen eingeführt 
werden. Künftig können Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter und 
Freiwillige angeboten werden, um die geschlechtsbezogene und interkulturelle Sensibilität 
zu verbessern. Das psychologische und psychosoziale Therapieangebot sollte erweitert 
werden. Außerdem sollte ein Konzept für den Schutz von Asylbewerbern vor Gewalt auf den 
Weg gebracht werden und ein klar strukturiertes Beschwerdemanagement sowie ein 
entsprechender Überwachungsmechanismus in allen Aufnahmeeinrichtungen eingeführt 
werden.128 

Bei vielen Asylbewerberinnen ist zweifellos eine Schutzbedürftigkeit festzustellen. Diese 
Frauen brauchen besonderen Schutz. Daher ist Aufklärung insbesondere über die Rechte 
der Frau wichtig, um einer fortgesetzten Gefährdung vorzubeugen. Hierzu gehören auch 
Freizeitaktivitäten, um bei allen Asylbewerbern Stress abzubauen, da Unsicherheit und 
Passivität letztlich Spannungen und Aggression zur Folge haben können. 

Auf der EU-Ebene muss die Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU sichergestellt werden. 
Weitere Anstrengungen sollten unternommen werden, um die Umsetzung aller 
einschlägigen Richtlinien in einzelstaatliches Recht und deren Durchsetzung zu 
verwirklichen. Die Schlüsselakteure in München forderten nicht so sehr neue politische 
Maßnahmen, als vielmehr einen Bottom-Up-Ansatz, bessere Unterstützung, einen 
intensiveren Dialog und ein EU-weites Netzwerk für den Austausch bewährter Verfahren. 
Außerdem sollte die Finanzierung vereinfacht werden, da Bürokratie den Einsatz bewährter 
Verfahren behindert.  

 

 

 

 

  

                                                 
128 Münchner Aktionsbündnis für Flüchtlingsfrauen: Besonderer Schutz für geflüchtete Frauen und ihre Kinder. 
Positionspapier, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.frauenhilfe-muenchen.de/pdf/aktuelles/Aktionsbuendnis_Fluechtlingsfrauen.pdf. 
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ANHANG II: FALLSTUDIE BRÜSSEL 

1. Einleitung 

Wie in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten ist auch in Belgien die Zahl der Asylbewerber129 
exponentiell gestiegen. Während die Zahl der Asylanträge 2013 bei 15.840 lag, gefolgt von 
17.213 Anträgen im Jahr 2014, reichten zwischen Januar und Oktober 2015 insgesamt 
27.076 Asylbewerber in Belgien einen Asylantrag ein. Anstatt also, wie ursprünglich 
geplant, Anfang 2015 Einrichtungen zu schließen, musste die Bundesagentur für die 
Aufnahme von Asylbewerbern (Fedasil) – eine 2001 geschaffene und seit 2011 in der 
Zuständigkeit des Ministeriums für Migration und Integration liegende Verwaltungs- und 
Koordinierungsorganisation – die belgischen Aufnahmekapazitäten verdoppeln.130 Obwohl 
die Rechtsvorschriften in Belgien „auf dem Papier“ angemessene Lebensstandards für 
Asylbewerber vorsehen, führte der plötzliche Anstieg der Asylanträge zu Engpässen bei der 
Bereitstellung angemessener Unterkünfte. Das galt insbesondere für die Unterbringung 
unter Berücksichtigung der besonderen Aufnahmebedürfnisse von schutzbedürftigen 
Asylbewerbern.  

2. Rahmen 

Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Asylbewerbern in Belgien ist auf die Bundes- und 
die regionale Ebene (Gebiete und Kommunen) aufgeteilt. Asylverfahren, Aufnahme und 
Zuteilung der Asylbewerber sowie freiwillige Rückkehr und Rückführung sind Sache des 
Bundes, während Integration, Bildung, Beschäftigung und Unterbringung in die 
Zuständigkeit der Regionen fallen, d. h. der Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel-
Hauptstadt.131 

Erstregistrierung und Antragstellung jedes Asylbewerbers in Belgien werden vom 
Einwanderungsministerium in Brüssel bearbeitet und müssen innerhalb von acht 
Arbeitstagen nach der Ankunft in Belgien erfolgen. Im Spätsommer 2015 hatte der Anstieg 
der Zahl der Antragsteller verbunden mit den beschränkten Kapazitäten des 
Einwanderungsamtes, das täglich über 250 Anträge bearbeiten musste, lange Wartezeiten 
von mehr als zwei Wochen zur Folge, sodass die in der Richtlinie 2013/32/EU vorgesehene 
Frist von maximal zehn Tagen für den Erhalt eines Registrierungstermins überschritten 
wurde. Diese Situation führte zu einem Engpass bei der Unterbringung, sodass die 
Bevölkerung aktiv wurde und Notunterkünfte für die Asylbewerber in Brüssel bereitstellte. 
Der weitere, kontinuierliche Anstieg der Asylbewerberzahlen und die Unterbringungskrise 
hatten zur Folge, dass Hunderte Antragsteller in Zelten, in Parks oder ohne jede Unterkunft 
schlafen mussten. Daher richtete das flämische Rote Kreuz auf der kommunalen Ebene eine 

                                                 
129 Zur Vereinfachung wurde auf eine Doppelbezeichnung verzichtet. Grundsätzlich bezieht sich bei allen 
personenbezogenen Bezeichnungen die gewählte Form gleichermaßen auf Angehörige beider Geschlechter. 
130 Mouzourakis, M., Taylor A.: Wrong Counts and Closing Doors: The Reception of Refugees and Asylum Seekers 
in Europe. Asylum Information Database, ECRE, 2016. S. 33. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/news/31-03-2016/wrong-counts-and-closing-doors-new-aida-comparative-
report-reception. 
131 EMN: Annual Report on Asylum and Migration Policy in Belgium. EMN Annual Policy Reports, 2015. S. 11. 
Abrufbar unter: http://www.emnbelgium.be/publication-type/emn-reports-studies/annual-policy-reports. 
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Unterbringung vor der eigentlichen Aufnahme ein, in der bis zu 1.000 Asylbewerber 
aufgenommen werden konnten.132 

Nach der Registrierung der Asylanträge geht die Zuständigkeit für die Weiterbearbeitung an 
die Ämter des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose (CGRS) über. Im 
Anschluss an die Registrierung erfolgt die erste medizinische Untersuchung. Anschließend 
werden Asylbewerber durch den auf Bundesebene angesiedelten Verteildienst – mit Sitz im 
gleichen Gebäude wie Fedasil – einer Aufnahmeeinrichtung zugewiesen, in der Antragsteller 
materiell versorgt werden. Fedasil ist nicht nur die wichtigste Stelle für die Zuteilung der 
Asylbewerber, sondern ist auch für die Verwaltung der meisten Aufnahmeeinrichtungen 
zuständig. Zusätzliche Unterkünfte werden vom flämischen und wallonischen Roten Kreuz 
betrieben. Ferner stellen verschiedene Kooperationspartnern kleine Wohneinheiten und 
Sozialwohnungen zur Verfügung. In Belgien kann sich jeder Asylbewerber für eine private 
Unterbringung entscheiden, verliert in diesem Fall jedoch den Anspruch auf materielle 
Leistungen, mit Ausnahme der medizinischen Versorgung, die auch weiterhin getragen 
wird. Allerdings ist die medizinische Versorgung in den Aufnahmeeinrichtungen besser 
zugänglich, da jede Einrichtung mit Ärzten zusammenarbeitet und Krankenpfleger 
beschäftigt, sodass die Asylbewerber für diese Leistungen nicht im Voraus selbst bezahlen 
müssen. Seit dem Erlass des Aufnahmegesetzes 2007133 werden nur materielle und keine 
finanziellen Leistungen gewährt. Unterkunft, Verpflegung (Catering oder Einkäufe sowie 
Restaurantgutscheine), Bekleidung und medizinische, rechtliche und administrative 
Beratungsleistungen sind daher Teil der materiellen Programme. Allerdings erhalten die 
Asylbewerber ein wöchentliches Taschengeld. Außerdem haben sie die Möglichkeit, 
gemeinnützige Arbeit zu verrichten (z. B. Geschirr abwaschen, Mahlzeiten servieren), um 
zusätzliches Geld zu verdienen. Vier Monate nach Einreichen des Antrags wird eine 
Arbeitserlaubnis erteilt, falls noch keine Entscheidung getroffen wurde. In diesem Fall 
werden materielle Hilfen weiterhin gewährt, aber wenn der Asylbewerber weiter in der 
Einrichtung wohnen möchte, muss er einen entsprechenden finanziellen Beitrag leisten.134 

Nachdem Asylbewerber vier Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft verbracht haben, 
können sie die Verlegung in eine Einzelunterkunft beantragen. Den Anspruch auf materielle 
Leistungen verlieren sie dadurch nicht. Die individuelle Unterbringung wird je nach 
Verfügbarkeit zuerkannt. Die Asylbewerber können nicht frei wählen, in welcher Gemeinde 
sie unterkommen, dürfen jedoch eine ihnen zugewiesene Unterkunft ablehnen. Wurde 
ihnen Asyl gewährt, haben anerkannte Flüchtlinge darüber hinaus zwei Monate Zeit, um 
eine eigene Unterkunft zu finden, und haben das Recht auf Unterstützung durch das 
öffentliche Sozialhilfezentrum („Public Social Welfare Centre“). Falls der Asylantrag 
abgelehnt wurde, werden die materiellen Leistungen eingeschränkt, und es beginnt eine 
Rückkehrberatung. Sofern der Asylbewerber keinen Einspruch einlegt, wird der Betreffende 
in einen sogenannten „Rückkehrbereich“ in der Aufnahmeeinrichtung verlegt. Das Recht auf 
                                                 
132 Werner, A., Zander, E.: The Refugee Crisis in Brussels is Deteriorating Rapidly. Euractiv, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/opinion/the-refugee-crisis-in-brussels-is-deteriorating-
rapidly/. 
133 Im Aufnahmegesetz des Jahres 2007 werden die Feststellung besonderer Bedürfnisse, die Unterbringung, der 
Zugang zu Informationen, die medizinische und psychologische Betreuung, die soziale und rechtliche 
Unterstützung, Dolmetschdienste, Taschengeld und Gemeinschaftsdienste sowie das Recht auf Arbeit vier Monate 
nach der Registrierung geregelt. Ferner enthält das Gesetz interne Vorschriften für die Aufnahme und Sanktionen 
sowie für ein Beschwerdeverfahren (Wissing, R.: Country Report: Belgium. Asylum Information Database, ECRE, 
2015, S. 58. Abrufbar unter: http://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium). 
134 Luxen, J.: Asylum in Belgium. Der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlosend und die Bundesagentur 
für die Aufnahme von Asylbewerbern, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_in_belgie_-_engels_1.pdf. 
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Unterkunft in der Aufnahmeeinrichtung kann unter den folgenden Umständen bestehen 
bleiben: wenn medizinische Gründe vorliegen; bis ein Kind ein Schuljahr abschließt; 
während der letzten zwei Schwangerschaftsmonate und bis zu zwei Monate nach der 
Geburt; im Falle einer Familienzusammenführung.135 

Wie oben erwähnt, hat die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien 
eingeleitet, weil das Land die Richtlinie 2013/33/EU136 insbesondere im Hinblick auf die 
maximale Inhaftierungsdauer sowie auf die Ermittlung und Beurteilung der 
Schutzbedürftigkeit nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt hat. Obwohl die 
maximale Inhaftierungsdauer auch in der Praxis nicht umgesetzt wird, werden Familien und 
Kinder nicht festgehalten, sondern in Wohneinheiten untergebracht. Nach einem Zeitraum 
von höchstens zwei Monaten werden sie in reguläre Aufnahmeeinrichtungen verlegt. Was 
die Feststellung und Beurteilung der Schutzbedürftigkeit betrifft, so hat Fedasil im 
Jahr 2014 im Einwanderungsamt eine „Einheit für Schutzbedürftigkeit“ eingerichtet, um 
eine eventuelle Schutzbedürftigkeit zu überwachen und in der sogenannten „Evibel“-
Datenbank zu erfassen, auf die nur Einwanderungsbeamte und Fedasil zugreifen können. 
Da für die entsprechenden Termine nur wenig Zeit zur Verfügung steht, werden nur 
sichtbare und klar geäußerte Gründe der Schutzbedürftigkeit berücksichtigt. Die 
Anhörungen von Asylbewerbern werden von sensibilisierten und spezialisierten Beamten 
dieser Einheit durchgeführt. Darüber hinaus hat das Amt des Generalkommissars für 
Flüchtlinge und Staatenlose eine „Gender-Unit“ und eine „Psy-Unit“ geschaffen, damit 
geschlechtsbezogene und psychologische Aspekte in die Bearbeitung und Beurteilung der 
Anträge einfließen. Während der regulären Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft 
haben Sozialarbeiter die Aufgabe, die Asylbewerber sechs Monate lang alle dreißig Tage zu 
überwachen, um eine eventuelle Schutzbedürftigkeit zu ermitteln. Bislang liegen keine 
Daten zur Wirksamkeit dieses Verfahrens vor. Falls eine Schutzbedürftigkeit ermittelt wird, 
ist Fedasil zudem nicht befugt, die zuständigen Einwanderungsbeamten hierüber zu 
informieren. In den Aufnahmezentren ist ein Beschwerdemanagementsystem vorhanden. 
Beschwerden müssen allerdings an den Direktor der Einrichtung gerichtet und innerhalb 
von sieben Kalendertagen beantwortet werden. Wird keine rechtzeitige Antwort erteilt, hilft 
ein Sozialarbeiter dabei, die Beschwerde bei einer zentralen Stelle einzureichen. Über die 
Wirksamkeit und Verwendung dieses Systems liegen ebenfalls keine Daten vor.137 

Seit Oktober 2015 werden in Belgien ca. 65 Aufnahmeeinrichtungen betrieben. Fedasil 
zufolge waren 83 Prozent der insgesamt 35.537 Plätze in diesen Aufnahmeeinrichtungen 
von insgesamt 29.625 Asylbewerbern belegt. Nur wenige dieser Einrichtungen befinden sich 
in Brüssel und Umgebung. Wie bereits erwähnt, werden die Zuweisung in die Unterkünfte 
und die materiellen Leistungen von Fedasil gesteuert. Ferner ist Fedasil für den Betrieb 
mehrerer (19) Aufnahmeeinrichtungen in Belgien zuständig. Weitere 
Aufnahmeeinrichtungen werden vom wallonischen Roten Kreuz (22), vom flämischen Roten 
Kreuz (18) sowie von sozialen oder privaten Stellen bzw. Unternehmen verwaltet. 
Einzelunterkünfte werden in erster Linie von Initiativen des öffentlichen Sozialhilfezentrums 

                                                 
135 Ebd. und Wissing, R.: Country Report: Belgium. Asylum Information Database, ECRE, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium. 
136 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 
zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung), 
ABl. L 180. Abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=DE. 
137 Wissing, R.: Country Report: Belgium. Asylum Information Database, ECRE, 2015. Abrufbar unter: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/belgium. 
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oder von nichtstaatlichen Organisationen betrieben.138 Sonderunterkünfte stehen für 
unbegleitete Minderjährige (1.375), alleinerziehende Mütter mit Kindern (etwa 70 Plätze bei 
der Caritas), Personen mit besonderen medizinischen Bedürfnissen, psychisch 
beeinträchtigte Personen und Opfer von Menschenhandel in ganz Belgien zur Verfügung. 
Diese Aufnahmeeinrichtungen liegen wie auch die Integration, Bildung und Beschäftigung 
von Asylbewerbern in der Zuständigkeit der Regionen und Gemeinden.  

Im Mai 2016 waren 8.106 Frauen (davon 5.157 Erwachsene) über das Aufnahmenetzwerk 
von Fedasil untergebracht. In Brüssel erhalten 623 Asylbewerberinnen (davon 408 
Erwachsene) eine Unterkunft.139 Aufgrund des föderalen Systems, der unterschiedlichen 
regionalen Zuständigkeiten und der geringen Asylbewerberzahl in Brüssel können die 
Aufnahmestandards für Asylbewerberinnen in Brüssel im Hinblick auf die Anwendung der 
Richtlinie 2013/33/EU und die im März 2016 ratifizierte Istanbul-Konvention140 nicht als 
repräsentativ für Belgien betrachtet werden.  

Die meisten Aufnahmeeinrichtungen verfügen über getrennte Bereiche für 
Asylbewerberinnen und Familien. Einer Studie aus dem Jahr 2010 zufolge wurden 
Asylbewerberinnen nicht genügend berücksichtigt. In der Studie wird auf unhygienische 
und veraltete sanitäre Anlagen hingewiesen, die zwar den Anforderungen nach getrennt 
sein sollten, in der Praxis jedoch mit Männern geteilt werden müssen. Ein weiterer 
Kritikpunkt der Studie betrifft die fehlende Kinderbetreuung, die der Teilnahme an 
Sprachkursen und Bildungsangeboten sowie der Mitarbeit bei Gemeinschaftsaufgaben für 
die Aufbesserung des Taschengeldes im Wege steht. Dies sind nur einige der Probleme, die 
bei Frauen ein Gefühl des Unbehagens und der Chancenlosigkeit hervorrufen. Zwar werden 
in einigen Einrichtungen besondere Aktivitäten für Frauen und Familien angeboten, wie das 
gemeinsame Kochen und die Zubereitung von Mahlzeiten für andere Mitbewohner, doch 
sind solche Gemeinschaftsaktivitäten nicht standardisiert, sondern erfolgen eher auf 
Initiative einzelner Sozialarbeiter.141 Vor diesem Hintergrund wurde in den Gesprächen mit 
den verschiedenen Akteuren und den Asylbewerberinnen versucht, Einblicke in die Situation 
geflüchteter Frauen in Brüssel in der Zeit nach dem großen Flüchtlingszustrom 2015 und 
Anfang 2016 zu gewinnen. 

3. Methoden 

Diese Studie stützt sich auf qualitative Forschungsmethoden. Nach einer Auswertung der 
bisherigen einschlägigen Forschung wurde eine partizipative Feldforschung durchgeführt. 
Dazu wurden zum einen Schlüsselakteure befragt, die in Brüssel im Bereich der Aufnahme 
weiblicher Flüchtlinge tätig sind und mit weiblichen Flüchtlingen arbeiten. Zum anderen 
wurden exemplarische Interviews mit Asylbewerberinnen in den Aufnahmeeinrichtungen 
geführt.  

                                                 
138 Ebd. 
139 Hendrickx, M.: EU-Studie „Aufnahme von weiblichen Flüchtlingen“/Interviewerin: Yasemin Bekyol, Fedasil, 
2016. 
140 Königreich Belgien, Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit: La Belgique 
ratifie une convention contre la violence basée sur le genre. 2016. Abrufbar unter: 
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_bas
ed_violence. 
141 Arikoglu, F.: Women in Asylum Reception Centres: Towards a Gender Sensitive Approach. Nederlandstalige 
Vrouwenraad, Bericht, 2010. Abrufbar unter: http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/43%20-
%20Asiel%20en%20migratie_ENG.pdf. 

http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2016/03/ni_140316_gender_based_violence
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/43%20-%20Asiel%20en%20migratie_ENG.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/43%20-%20Asiel%20en%20migratie_ENG.pdf
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Diese Untersuchung hat gezeigt, dass Brüssel aufgrund der besonderen Aufteilung der 
Zuständigkeiten auf die flämische und die wallonische Region ein Sonderfall ist. Vier 
Gespräche fanden mit Asylbewerberinnen in der Aufnahmeeinrichtung Petit-Château statt. 
Sozialarbeiter hatten die Asylbewerberinnen zuvor ausgewählt und ihnen die Studie 
vorgestellt. Da die vier Interviews im Beisein und mit der Unterstützung von Fedasil-
Mitarbeitern geführt wurden, sowie in zwei Fällen auch im Beisein des Vaters bzw. 
Ehemannes der befragten Frauen, ist eine soziale Erwünschtheit der Antworten nicht 
auszuschließen.  

Ferner wurden eine Asylbewerberin aus der Einrichtung Asmodee Antwerpen und eine 
Asylbewerberin aus der Einrichtung Caritas Louvrange befragt. Beide Gespräche fanden auf 
Bitte ihres Koordinators und in dessen Beisein statt. Außerdem wurden ausführliche 
qualitative Interviews mit im Asylbereich tätigen Schlüsselakteuren durchgeführt. Dazu 
gehörten Vertreter von Fedasil, Vluechetlingenwerk Vlaanderen142, Ciré143, Asmodee 
Antwerpen144, Caritas Louvrange145, Solentra146 und Gams147.  

4. Erkenntnisse 

Aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Asylbewerberzahl im Jahr 2015 und fehlender 
Kapazitäten waren die Aufnahmeeinrichtungen vorübergehend unzureichend. Familien 
waren in mobilen Einheiten mit alleinstehenden Männern in einem Raum untergebracht. Als 
Notunterkünfte wurden Zelte eingerichtet. Lange Wartezeiten für Mahlzeiten, 
Taschengeldzahlungen oder den Zugang zu Ärzten erschwerten die Anwendung der 
Richtlinie 2013/33/EU. Den Akteuren zufolge kehrt jedoch inzwischen langsam wieder ein 
normaler und angemessener Zustand ein. 

Im Allgemeinen schienen die Akteure und Asylbewerberinnen in Brüssel mit der aktuellen 
Situation zufrieden zu sein. Sie räumen ein, dass es durchaus Verbesserungsmöglichkeiten 
gibt, doch im Allgemeinen wird erwartet, dass Familien und Frauen getrennt von 
alleinstehenden Männern leben und eigenständig handeln, beispielsweise indem sie 
möglichst oft für sich selbst kochen können. Die Asylbewerberinnen begrüßen die 
Möglichkeit, im Rahmen von Gemeinschaftsdiensten in den Aufnahmeeinrichtungen zu 

                                                 
142 Flemish Refugee Action ist eine soziale gemeinnützige Organisation in der Region Flandern, die eine 
Netzwerkplattform zur Verfügung stellt, Lobbyarbeit bei politischen Akteuren leistet, soziale und rechtliche 
Unterstützung für Asylbewerber und Flüchtlinge bietet und sich für die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung 
einsetzt. Ferner ist sie Partnerorganisation von Fedasil und für die Koordination von 700 Unterkunftsplätzen für 
Asylbewerber zuständig. 
143 Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) ist ein in Wallonien tätiger Verein, der Lobbyarbeit 
bei politischen Akteuren leistet, Asylbewerber und Flüchtlinge in Sozial-, Bildungs- und Rechtsfragen unterstützt 
und sich für die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung einsetzt. Ferner ist Ciré für 1.000 Unterkunftsplätze für 
Asylbewerber zuständig.  
144 Asmodee Antwerpen war ursprünglich eine für Opfer von Menschenhandel eingerichtete Sozialunterkunft des 
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Antwerpen. Inzwischen wird Asmodee auch für die Aufnahme von 
Asylbewerberinnen mit und ohne Kinder genutzt. 
145 Caritas Louvrange ist eine spezialisierte Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen mit und ohne Kinder in 
der wallonischen Region Belgiens.  
146 Solentra ist eine gemeinnützige Organisation mit Schwerpunkt Kinderpsychiatrie, die sich auf Hilfe für Kinder 
mit Migrationshintergrund spezialisiert hat. Neben dem Therapieangebot ist Solentra auch als Helpdesk für 
Mitarbeiter in den Aufnahmeeinrichtungen und Schulen tätig und führt Seminare und Schulungen durch.  
147 GAMS (Group for the Abolition of Female Genital Mutilation) wurde 1996 gegründet und setzt sich für die 
Abschaffung der weiblichen Genitalverstümmelung ein. Der Verein fördert die Bewusstseinsbildung in 
Gemeinschaften, bietet Schulungen und Seminare für Fachkräfte an, unterstützt individuelle Opfer medizinisch, 
psychologisch und rechtlich und kämpft auf nationaler und internationaler Ebene für die Abschaffung der 
weiblichen Genitalverstümmelung. 
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arbeiten und ein zusätzliches Taschengeld zu verdienen. Allerdings wurde von Fällen 
ungleicher Bezahlung berichtet. Den meisten Interviewpartnern zufolge fehlen in den 
regulären Aufnahmeeinrichtungen zudem ausschließlich Frauen vorbehaltene 
Aufenthaltsräume. Diese sollten künftig vorgesehen werden. 

Die Aufnahmeeinrichtung Petit-Château wurde ursprünglich als Kaserne genutzt. Heute ist 
sie die größte und älteste von Fedasil betriebene Gemeinschaftsunterkunft und hat eine 
Kapazität von 844 Plätzen. Frauen und Familien werden in einem Gebäude untergebracht, 
alleinreisende Männer wohnen in einem anderen Gebäude oder einem separaten Bereich. 
Es gibt eine Cafeteria, einen Raum für das medizinische Personal sowie drei abends 
zugängliche Fernsehräume, in denen verschiedene belgische Fernsehkanäle angeboten 
werden. Außerdem stehen ein Internetraum mit Computern zu festgelegten Öffnungszeiten 
sowie ein Fitness- und Freizeitraum zur Verfügung, der in den Mittagsstunden für Männer 
geschlossen ist, damit Frauen alleine trainieren können. Zu den Bildungsangeboten gehören 
Sprach- und Integrationskurse sowie Informationsabende, die beispielsweise von der 
ortsansässigen Bevölkerung organisiert werden.  

Diese Aufnahmeeinrichtung verfügt über viele verschiedene Unterkunftsformen. Manche 
Asylbewerber schlafen in Gemeinschaftsbereichen mit Zimmern für vier bis acht Personen, 
die durch Vorhänge abgetrennt sind. Die befragten Asylbewerberinnen wohnten entweder 
mit ihren Familien in privaten, abschließbaren Zimmern mit Vollverpflegung, oder in einer 
getrennten, abschließbaren Wohnung, in der sich zwei Familien eine Küche teilten. Die 
sanitären Anlagen gehören nicht zu diesen Wohnungen, sind aber den Asylbewerbern 
zufolge leicht zugänglich. Vor kurzem wurde eine Verbesserung eingeführt, da die Schlüssel 
für den Zugang zu den Duschen zuvor beim Sicherheitspersonal abgeholt werden mussten. 
Allerdings wurde kritisiert, dass die Hygiene in diesen Einrichtungen nicht angemessen ist 
und dass einige Toiletten in der Praxis nicht getrennt sind, obwohl es sich eindeutig um für 
Frauen vorbehaltene Anlagen handelt. Sehr positiv bewertet werden der Standort, die 
Möglichkeit zur Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben sowie die Möglichkeit zu kochen 
und Lebensmittel mit Gutscheinen zu kaufen. Zu den allgemeinen Kritikpunkten gehörten 
ferner die mangelnde Privatsphäre, fehlendes WLAN und das Catering. Alle 
Interviewpartner befanden sich seit sechs bis vierundzwanzig Monaten in Belgien. Einige 
von ihnen waren bereits als Flüchtlinge anerkannt, die meisten suchten nach einer eigenen 
Wohnung. Keiner der Befragten gab an, sich unwohl zu fühlen, und die Unterbringung in 
getrennten Bereichen wurde begrüßt. Allerdings berichteten die meisten, dass sie die 
Sicherheit in der Einrichtung nicht beurteilen könnten, weil sie ihre Räume nur bei 
Tageslicht verlassen. Zudem bewegten sich vier Teilnehmerinnen nur in Begleitung ihrer 
Ehemänner, Familien oder Geschwister in der Einrichtung. Zwei wiederum bewegen sich frei 
außerhalb der Einrichtung in Brüssel und hatten auch Tagesausflüge in andere belgische 
Städte unternommen. Eine Teilnehmerin verlässt ihr Zimmer nur, um die sanitären Anlagen 
und die Cafeteria zu benutzen; sie möchte nicht an den in der Einrichtung angebotenen 
Aktivitäten teilnehmen, wünschte sich jedoch, dass Sprachkurse in der Einrichtung 
angeboten würden. Unmittelbar nach dem Interview äußerte der Vater einer Teilnehmerin, 
dass sie vor dem Islam geflohen seien und nun in einer Aufnahmeeinrichtung mit 
zahlreichen Muslimen lebten. Im Allgemeinen wurde in den Interviews das Dasein mit 
ungewisser Zukunft in einer Gemeinschaftsunterkunft und abseits der belgischen 
Gesellschaft mit dem Gefühl verglichen, in einem Gefängnis oder Krankenhaus zu leben. 

Im Gegensatz dazu werden die ausschließlich Frauen vorbehaltenen Einzelunterkünfte 
Asmodee Antwerpen und Caritas Louvrange von den Asylbewerberinnen sehr geschätzt. 
Obwohl die Interviews unabhängig voneinander geführt wurden, lassen sich doch einige 
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Ähnlichkeiten zwischen den Antworten erkennen. Beide Frauen berichteten, dass es sehr 
schwer sei, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben. Durch das Wohnen unter Frauen in 
getrennten Wohnungen oder Zimmern mit privatem Badezimmer sowie eigener Koch- und 
Einkaufsmöglichkeit würden sie das Leben in Belgien als wesentlich weniger belastend 
empfinden, und es habe ihnen geholfen, in Belgien eine „Familie“ zu finden. Den 
Koordinatoren zufolge hat die Erfahrung in einer reinen Frauenunterkunft zu einer 
schnelleren Integration geführt und sich positiv auf die Motivation beim Erlernen neuer 
Sprachen ausgewirkt. Obwohl die Muttersprache einer Asylbewerberin Französisch ist – dies 
wird von Fedasil bei der Zuteilung der Asylbewerber in der Regel berücksichtigt –, wurde 
sie im flämischen Teil Belgiens untergebracht. Trotzdem möchte sie die Sprache lernen und 
so bald wie möglich eine Arbeit finden. Beide Frauen hatten Berufserfahrung, waren sich 
jedoch bewusst, dass der Zugang zu Beschäftigung und Kinderbetreuung problematisch ist, 
und erklärten deshalb, dass sie gerne jede Gelegenheit wahrnehmen würden, um zum 
gesellschaftlichen Leben beizutragen und zu arbeiten. 

Wie bereits erwähnt, ist die Vorgehensweise im Bereich Integration Sache der Regionen, 
d. h. der Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel-Hauptstadt. Den befragten Akteuren 
zufolge sind die Integrationsbemühungen in der Region Flandern – die diesbezüglich auch 
über die meiste Erfahrung verfügen soll – am erfolgreichsten. Sprach- und 
Integrationskurse werden kombiniert und sind für registrierte Asylbewerber verfügbar. Die 
Befragten wiesen darauf hin, dass in Wallonien Initiativen auf den Weg gebracht worden 
seien, um die Regionen diesbezüglich auf den gleichen Stand zu bringen. Es gibt 
Bemühungen, Sprach- und Integrationskurse nur für Frauen mit begleitenden 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten im gleichen Gebäude oder in der Nähe anzubieten. 
Allerdings bestehen landesweit für alle Asylbewerber lange Wartelisten für die Sprach- und 
Integrationskurse. Neben Integrations- und Bildungsangeboten wurde in Flandern auch 
eine Netzwerkinitiative für Übersetzungen eingeführt, die sich gezielt mit der 
Gesundheitsversorgung befasst, da die Ärzte aus Vertraulichkeitsgründen landesweit keine 
Dolmetscher zuließen.  

5. Empfehlungen 

Auf der lokalen Ebene sollten in Belgien kleinere Unterbringungseinheiten eingerichtet 
werden, um für eine schnellere Integration in die Gesellschaft zu sorgen. Zusätzlich sollten 
die Informationen und Schulungen für Personen, die insbesondere im Verwaltungsbereich 
mit Asylbewerbern befasst sind, stärker standardisiert werden, damit sichergestellt wird, 
dass alle erforderlichen Informationen korrekt weitergegeben werden. Die Zusammenarbeit 
der nichtstaatlichen Organisationen und die Vermittlung von Aktivitätsangeboten für Frauen 
hängen stark von dem Einfühlungsvermögen, der Erfahrung und dem Engagement 
einzelner Mitarbeiter ab.  

Die Ansichten über das Erstscreening zur Ermittlung der Schutzbedürftigkeit gehen 
auseinander. Während einerseits grundsätzlich anerkannt wird, dass Fragebögen und 
Screeningverfahren zur Bewusstseinsbildung beitragen, wird andererseits betont, dass die 
Ermittlung der Schutzbedürftigkeit als Prozess betrachtet werden sollte und dass sich die 
Schutzbedürftigkeit nicht innerhalb weniger Minuten feststellen lässt. Dieser Umstand wird 
am Fall der Unterkunft Asmodee Antwerpen besonders deutlich, der ursprünglich nur 
Schwangerere zur Unterbringung zugeteilt wurden. Es erfordert Zeit, um zu verstehen, ob 
bestimmte nicht unmittelbar erkennbare Symptome auf ein erlebtes Trauma oder auf 
traumatische Umstände zurückzuführen sind, die nachlassen, sobald sich die 
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Lebensbedingungen etwas stabilisiert haben.148 Akteure empfehlen als bevorzugtes 
Verfahren das derzeit bei unbegleiteten Minderjährigen angewandte Screening, das in den 
ersten zwei Monaten von Sozialarbeitern durchgeführt wird. Zwar bedeutet die Verlegung in 
eine andere Unterkunft nach zwei Monaten für die Asylbewerber immer eine Belastung, 
doch wird anerkannt, dass diese Zuweisung angemessen funktioniert. 

Auf der europäischen Ebene haben viele der befragten Akteure betont, dass ein 
Europäisches Rückverfolgungssystem in Verbindung mit einer Rechtsberatung für Familien 
eingerichtet werden sollte, die unterwegs getrennt wurden. Dies ist eine Voraussetzung für 
die Integration, Stabilität und Überwindung der Schutzbedürftigkeit des Einzelnen. Ferner 
wurde vorgeschlagen, Best Practice-Beispiele von großen und kleinen Akteuren aus ganz 
Europa zu erfassen, um im Hinblick auf den Umgang mit schutzbedürftigen Personen in den 
Aufnahmeeinrichtungen voneinander zu lernen. Ein solches Forschungsprojekt sollte auch 
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema Bildung und Integration von Migrantinnen 
umfassen. Fokusgruppen in verschiedenen Ländern sollten eingerichtet werden, um 
Erfahrungen zu sammeln, einen Bottom-Up-Ansatz zu entwickeln und die Umsetzung der 
Richtlinie über Aufnahmebedingungen zu unterstützen und voranzubringen. Wie es 
Fabienne Richard formuliert: “We already have the tools we need, now we need to learn to 
use the ones we have.”149 – Die benötigten Instrumente sind bereits vorhanden. Nun geht 
es darum zu lernen, wie sie eingesetzt werden müssen. 

 

  

                                                 
148 Serneels, G.: EU-Studie „Aufnahme von weiblichen Flüchtlingen“/Interviewerin: Yasemin Bekyol, Solentra, 
2016. 
149 Richard, F.: EU-Studie „Aufnahme von weiblichen Flüchtlingen“/Interviewerin: Yasemin Bekyol, GAMS, 2016. 
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